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30.10.2019	|	JS	–	Online-Redaktion,	Forum	Verlag	Herkert	GmbHFachartikel	jetzt	herunterladen	©	m.mphoto	–	stock.adobe.com	Im	Rahmen	ihrer	Verkehrssicherungspflicht	nach	BGB	und	aufgrund	der	Straßengesetze	der	Länder	unterliegen	Gemeinden	im	Winterdienst	einer	Räum-	und	Streupflicht.	Weil	es	nicht	zumutbar	ist,	den	Winterdienst	auf
dem	gesamten	Straßen-	und	Wegenetz	gleichzeitig	und	mit	gleicher	Intensität	durchzuführen,	müssen	Verantwortliche	die	Räum-	und	Streumaßnahmen	priorisieren	und	die	Priorisierung	sowie	Durchführung	ordentlich	dokumentieren,	um	sich	nicht	haftbar	zu	machen.	Inhaltsverzeichnis		Winterdienst:	Definition		Mit	der	Durchführung	des
Winterdienstes	gewährleistet	eine	Gemeinde	auch	bei	Schnee	und	Eis	die	Verkehrssicherheit	auf	öffentlichen	Straßen,	Radwegen	und	Gehwegen.	Der	Begriff	Winterdienst	umfasst	alle	dafür	notwendigen	Arbeiten	wie	das	Schneeräumen	und	das	Streuen.		Winterdienst:	Priorisierung	der	Maßnahmen			Die	winterdienstlichen	Pflichten	von	Gemeinden	–
insbesondere	den	kommunalen	Bauhöfen	–	sind	im	§	823	BGB,	in	den	Straßengesetzen	der	einzelnen	Bundesländer	und	den	von	der	Rechtsprechung	entwickelten	Verkehrssicherungspflichten	geregelt.	Laut	Bundesgerichtshof	(BGH)	hat	jeder,	der	einen	Verkehr	eröffnet	oder	zulässt,	dafür	zu	sorgen,	dass	die	Verkehrsteilnehmer	nicht	zu	Schaden
kommen,	d.	h.	er	muss	zumutbare	Vorkehrungen	treffen,	um	die	aus	einer	Gefahrenquelle	resultierenden	Schäden	zu	verhindern	(BGH,	VersR	1985,	568).	Weil	es	jedoch	unverhältnismäßig	ist,	von	einer	Gemeinde	zu	verlangen,	dass	sie	jeden	Einwohner	vor	jedem	Schaden	bewahrt,	schränken	Gesetze	und	Rechtsprechung	die
Verkehrssicherungspflicht	auf	das	Zumutbare	ein.	Das	heißt:	Es	wird	die	Leistungsfähigkeit	der	Gemeinden,	Städte	und	Landkreise	berücksichtigt.	Die	Verkehrssicherungspflicht	des	kommunalen	Bauhofs	tritt	erst	dann	ein,	wenn	der	Verkehrsteilnehmer	selbst	nicht	mehr	in	der	Lage	ist,	die	Situation	trotz	besonderer	Sorgfalt	zu	beherrschen.	Um
rechtzeitig	die	Straßen	und	Stellen	winterdienstlich	zu	behandeln,	an	denen	Verkehrsteilnehmer	trotz	besonderer	Sorgfalt	gefährdet	sind,	müssen	Gemeinden	ihre	Winterdienst-Maßnahmen	priorisieren.	Welche	Maßnahmen	infrage	kommen,	wie	Bauhofleiter	den	Winterdienst	organisieren	sowie	Technisches	zum	Winterdienst	zeigt	das	Buch
„bauhofLeiter-PraxisSpezial:	Winterdienst	kompakt“.		Winterdienst	auf	Straßen	innerorts		Innerorts	ist	die	Gemeinde	verpflichtet,	lediglich	die	Straßen	winterdienstlich	zu	behandeln,	die	verkehrswichtig	und	gefährlich	sind.	Um	diese	Straßen	bzw.	Straßenabschnitte	zu	identifizieren,	sollte	jede	Gemeinde	einen	eigenen	Kriterienkatalog	mit	örtlichem
Bezug	und	einen	Einsatzplan	aufstellen.	Dieser	spiegelt	die	priorisierte	Reihenfolge	der	Straßen	wider,	die	zwingend	geräumt	und	gestreut	werden	müssen.	Dabei	können	Verantwortliche	folgende	Prioritäten	setzen:		Priorität	1		Besondere	Gefahrenstellen	wie	Kurven,	Brücken	oder	starke	Gefällstrecken.	Also	Bereiche,	die	z.	B.	ein	Abbremsen
erfordern	und	bei	Glatteis	und	Schnee	selbst	dann	kaum	zu	meistern	sind,	wenn	der	Autofahrer	seine	Fahrweise	an	die	Witterungsverhältnisse	anpasst.			Haupt-	und	Durchgangsstraßen,	also	Vorrangstraßen,	die	für	die	überörtliche	Anbindung	der	Gemeinde	besonders	wichtig	sind.		Straßen	mit	Busverkehr		Zufahrten	zu	Einrichtungen	mit	besonderer
Bedeutung,	wie	Krankenhäuser,	Feuerwehren,	Schulen,	Kindergärten	und	weiteren	öffentlichen	Versorgungseinrichtungen	Priorität	2		Wichtige	Sammelstraßen,	also	Straßen,	auf	denen	sich	der	Verkehr	aus	dem	Wohngebiet	und	dem	Gewerbegebiet	kommend	bündelt.		Priorität	3		Sonstige	Sammelstraßen	Straßen	in	Wohngebieten	Priorität	4	
Sonstige	Straßen	im	Gemeindegebiet		Räum-	und	Streupflicht	innerorts		Bei	innerörtlichen	Straßen	und	Wegen	mit	der	Priorität	1	und	eingeschränkt	auch	mit	Priorität	2	muss	die	Gemeinde	spätestens	um	5	Uhr	morgens	Mitarbeiter	losschicken,	die	sich	zumindest	durch	Kontrollfahrten	ein	Bild	von	der	Lage	auf	Straßen,	Fahrrad-	und	Gehwegen
machen.	Ist	nach	den	Temperatur-	und	Witterungsverhältnissen	mit	Glatteis	zu	rechnen,	kann	so	noch	vor	dem	Einsetzen	des	Berufsverkehrs	der	Winterdienst	durchgeführt	werden.		Die	Gemeinde	ist	nur	bei	einer	allgemeinen	Straßenglätte	verpflichtet,	Streumittel	auszutragen.	Ansonsten	liegt	es	im	Ermessen	des	Verantwortlichen,	ob	nur	geräumt
oder	auch	gestreut	wird.		Bei	Straßen	mit	niedrigerer	Priorität	wird	der	Winterdienst	nur	dann	durchgeführt,	wenn	es	die	personellen	Ressourcen	und	die	Witterungslage	zulassen.			Winterdienst	auf	Straßen	außerorts		Für	den	Winterdienst	auf	überörtlichen	Straßen	sind	i.	d.	R.	die	Straßenmeistereien	zuständig,	weshalb	diese	Straßen	und	Wege	für
den	kommunalen	Bauhof	kaum	eine	Rolle	spielen.	Die	Gemeinde	muss	nur	Gemeindeverbindungsstraßen	berücksichtigen,	die	z.	B.	zu	Aussiedlerhöfen	führen.			Auf	Radwegen	gelten	dieselben	Anforderungen	an	den	Winterdienst	wie	auf	Straßen			Für	Radwege	trifft	die	Gemeinde	dieselbe	Verkehrssicherungspflicht	wie	für	Straßen.	Insbesondere
Hauptradwege	oder	Radwege,	die	Schüler	für	den	Schulweg	nutzen,	muss	der	Bauhof	winterdienstlich	behandeln.	Gefährliche	Stellen,	wie	Steigungen,	enge	Kurven	und	Kreuzungen	müssen	zwingend	nicht	nur	geräumt,	sondern	auch	gestreut	werden.	Das	am	besten	geeignete	Streumittel	für	Radwege	ist	Kochsalz	–	abstumpfende	Streustoffe	wie
Split	oder	Granulat	sollten	Gemeinden	vermeiden,	denn	diese	erhöhen	die	Rutschgefahr	bei	Fahrrädern	nur	noch	mehr.		Hinweis:	Sind	Radwege	von	großen	Schneemengen	bedeckt,	kann	die	Gemeinde	u.	U.	auf	den	Winterdienst	auf	diesen	Radwegen	verzichten.	Und	zwar	dann,	wenn	der	Aufwand	unzumutbar	wäre.	Dann	ist	jedoch	zu	empfehlen,
frühzeitig	entsprechende	Schilder	aufzustellen.			Wenn	auf	Radwegen	kein	Winterdienst	erbracht	wird,	sollten	Gemeinden	das	frühzeitig	kommunizieren	–	z.	B.	anhand	solcher	Schilder.	Quelle:	©	fotoak80		–	stock.adobe.com	Winterdienst	auf	Gehwegen	Beim	Winterdienst	auf	Fußwegen	ergibt	sich	die	Besonderheit,	dass	dieser	i.	d.	R.	durch	Satzung
den	Anliegern	übertragen	wird.	Die	Gemeinde	ist	nur	dann	für	die	Durchführung	des	Winterdienstes	auf	Gehwegen	zuständig,	wenn	die	Gemeinde	selbst	Anlieger	ist	oder	es	sich	um	Fußgängerwege	in	Parkanlagen	handelt.	An	diesen	Fußwegen	trifft	die	Gemeinde	die	allgemeine	Verkehrssicherungspflicht.		Die	Priorisierung	erfolgt	dabei
folgendermaßen:		Gehwege	mit	Gemeinde	als	Anlieger:	Fußwege,	die	der	Räum-	und	Streupflicht	für	Anlieger	unterliegen,	sind	immer	mit	Priorität	1	zu	versehen.		Winterdienst	auf	Gehwegen	ohne	Anlieger:	Auf	Fußwegen,	die	keinen	Anlieger	haben,	müssen	Gemeinden	nur	dann	den	Winterdienst	durchführen,	wenn	sie	stark	frequentiert	sind	oder
eine	andere	wichtige	Verkehrsbedeutung	aufweisen,	was	sie	als	Hauptfußwege	der	Gemeinde	deklariert.				Hinweis:	Die	Gemeinde	als	Anlieger	hat	dieselben	Verpflichtungen	beim	Winterdienst	auf	Gehwegen	wie	private	Anlieger	auch.		Haftung	–	Haftet	im	Schadensfall	der	Bauhofleiter	oder	die	Gemeinde?		Grundsätzlich	darf	bei	der	Priorisierung	der
winterdienstlichen	Maßnahmen	die	finanzielle	Leistungsfähigkeit	einer	Gemeinde	keine	Rolle	spielen.	Schränkt	die	Gemeinde	aufgrund	von	fehlenden	Ressourcen	den	Winterdienst	dennoch	so	weit	ein,	dass	die	Verkehrssicherheit	nicht	mehr	gewährleistet	werden	kann	und	es	passiert	ein	Unfall,	kann	die	Gemeinde	dafür	haftbar	gemacht	werden.	
Doch	wer	genau	haftet?	Die	Gemeinde	oder	der	Bauhofleiter,	der	i.	d.	R.	für	die	Koordination	und	die	Durchführung	des	Winterdienstes	verantwortlich	ist?			Zivilrechtlicher	Haftungsfall	Ist	eine	Straße	oder	ein	Gehweg	nicht	geräumt	worden	und	es	kommt	zum	Schadensfall,	haftet	immer	die	Kommune	und	nicht	der	Bauhofleiter	oder	seine
Mitarbeiter.	Dieses	Haftungsprivileg	für	den	Bauhof	ist	in	§	839	BGB	i.	V.	m.	geregelt.	Etwas	anderes	ist	es,	wenn	den	Bauhofmitarbeitern	grob	fahrlässiges	oder	vorsätzliches	Handeln	nachgewiesen	werden	kann.	Dann	haftet	nach	außen	weiterhin	die	Kommune,	jedoch	kann	sie	Regress	beim	Bauhofleiter	nehmen.	Strafrecht	Im	Gegensatz	zum
Zivilrecht	kennt	das	Strafrecht	nur	den	Täter,	also	eine	Einzelperson,	welcher	ein	pflichtwidriges	Verhalten	vorgeworfen	werden	kann.	Es	wird	also	diejenige	Person	angeklagt,	deren	Handeln	zum	Schadensfall	geführt	hat.	Öffentliche	Körperschaften	sind	nicht	deliktsfähig.	So	kann	die	Gemeinde	einer	Haftung	vorbeugen		Durch	präventives	Verhalten
kann	eine	Gemeinde	einer	Haftung	auch	vorbeugen.	Das	gelingt	anhand	eines	dreigliedrigen	Verfahrens:		Die	Gemeinde	erstellt	die	Priorisierung	der	winterdienstlichen	Maßnahmen	so,	dass	sie	für	jeden	nachvollziehbar	ist.			Die	anhand	gemeindebezogener	Kriterien	erstellte	Priorisierung	sollte	sich	im	Einsatzplan	für	den	Winterdienst	widerspiegeln
und	auch	wie	geplant	umgesetzt	werden.	Die	wichtigste	Voraussetzung	dafür,	vor	Gericht	einer	Haftung	zu	entgehen,	ist	die	genaue	Dokumentation	des	durchgeführten	Winterdienstes	inklusive	der	Abweichungen	vom	Einsatzplan	(weil	z.	B.	Straßen	aufgrund	von	Falschparkern	nicht	befahrbar	waren)	sowie	die	Aufbewahrung	und	Speicherung	dieser
Dokumentation	bis	zum	Ablauf	der	Verjährungsfrist	für	mögliche	Schadensersatzforderungen.		Dokumentation	des	Winterdienstes		Um	Haftungsansprüchen	etwas	entgegenbringen	zu	können,	ist	es	enorm	wichtig,	den	Ablauf	des	kompletten	Winterdienstes	zu	protokollieren.	Die	Dokumentation	sollte	dabei	folgende	Angaben	beinhalten:		Erstellung
der	Priorisierung	inklusive	Argumentation	für	die	Entscheidung	zuständige	Entscheidungsträger	detailliert	ausgearbeitete	Einsatzpläne	mit	Informationen	zu	den	personellen	und	sachlichen	Ressourcen	Einsatzbeginn	sowie	-ende	mit	Datum	und	Uhrzeit	eingesetztes	Personal	und	ihre	Funktionen	Aufzeichnungen	zum	Zeitpunkt	der	Räumung	wichtiger
Stellen	und	ggf.	Angaben	zum	Streumittel	sowie	dem	Umfang	der	Streuung	Abweichungen	vom	Einsatzplan	mit	Begründung	der	Abweichung		Hinweis:	Anhand	dieser	Aufzeichnungen	sollte	die	Gemeinde	die	vorgenommene	Priorisierung	des	Winterdienstes	jährlich	prüfen,	um	rechtzeitig	auf	geänderte	Rahmenbedingungen	reagieren	zu	können.		Vor-
und	Nachteile	von	GPS	zur	Dokumentation	des	Winterdienstes		Gemeinden,	die	entsprechende	personelle	und	finanzielle	Ressourcen	haben,	können	den	Winterdienst	mit	GPS-Technik	optimieren.	Vorab	sollten	sie	aber	gründlich	die	Vor-	und	Nachteile	anhand	der	ortspezifischen	Gegebenheiten	ausloten.	Folgende	Tabelle	soll	sie	dabei	unterstützen:	
Vorteile	von	GPS	im	Winterdienst		Nachteile	von	GPS	im	Winterdienst		+Ermöglicht	eine	rechtssichere	Dokumentation	der	winterdienstlichen	Maßnahmen	sowie	der	Kontrollfahrten.	Die	GPS-Technik	erfasst	automatisiert	die	genaue	Fahrtroute,	das	Streumittel	und	in	welcher	Menge	das	Streugut	ausgetragen	wurde.	Diese	Genauigkeit	kann	das
Einsatzpersonal	oft	gar	nicht	leisten,	was	dazu	führen	kann,	dass	der	Nachweis	des	Winterdienstes	vor	Gericht	nicht	gelingt.			-Besonderheiten	wie	Stau	oder	Unfälle,	die	während	der	Durchführung	des	Winterdienstes	durchaus	auftauchen	können	und	das	Einsatzpersonal	dazu	zwingen,	die	Route	zu	ändern,	muss	der	Fahrer	weiterhin	manuell
eintragen.	Denn	die	GPS-Technik	zeichnet	lediglich	auf,	dass	die	Strecke	nicht	gestreut	wurde.	Für	den	rechtssicheren	Nachweis	muss	die	Begründung	für	die	Abweichung	vom	Einsatzplan	ordentlich	dokumentiert	werden.		+Die	GPS-Technik	führt	nicht	nur	zu	mehr	Rechtssicherheit	aufgrund	einer	vollständigen	Dokumentation,	sie	entlastet	auch	das
Fahr-	und	Einsatzpersonal,	das	sonst	alles	mit	Hand	und	oft	erst	nach	dem	Einsatz	aus	dem	Gedächtnis	dokumentiert.			-Den	Ausdruck	aus	dem	System	müssen	Fahrer	bzw.	Bauhofleiter	meist	noch	nacharbeiten.	Denn	die	erfassten	Rohdaten	in	Form	einer	langen	Liste	reichen	nicht	aus,	damit	sie	von	allen	Beteiligten	nachvollzogen	werden	können.
Das	heißt,	das	Einsatzpersonal	muss	die	Rohdaten	in	einen	übersichtlichen	und	lesbaren	Bericht	bringen.			+Die	aufgezeichneten	Daten	könnten	online	und	in	Echtzeit	in	die	Einsatzzentrale	übermittelt	und	unmittelbar	für	die	Einsatzkontrolle	und	-steuerung	genutzt	werden.				-Um	die	GPS-Technik	zur	Navigationshilfe	auf	fremden	Routen	nutzen	zu
können,	muss	eine	sehr	aufwendige	Programmierung	erfolgen,	außerdem	müssen	Verantwortliche	die	Routen	laufend	organisieren.			+Anhand	der	GPS-Daten	können	Gemeinden	Einsatzpläne	automatisieren.				+Gerade	in	großen	Städten	kann	die	Streuroute	GPS-basiert	im	Bordcomputer	einprogrammiert	werden.	So	erhält	der	Fahrer	während	der
Fahrt	Navigations-	und	Streuhinweise,	sodass	dieser	auch	kurzfristig	auf	fremden	Routen	einspringen	kann.						+Mit	vorprogrammierten	Streuplänen	und	auf	Basis	der	GPS-Position	kann	die	Streuung	automatisiert	erfolgen,	wodurch	Fehlstreuungen	vermieden	werden.				+Die	GPS-Technik	im	Winterdienst	ist	insbesondere	dann	vorteilhaft,	wenn
nicht	der	kommunale	Bauhof	den	Winterdienst	ausführt,	sondern	die	Gemeinde	Dritte	damit	beauftragt.	Dann	erfolgt	nicht	nur	die	Aufzeichnung	der	Einsatzdaten,	sondern	ist	auch	eine	Kontrolle	der	sach-	und	fachgerechten	Leistung	möglich.					Einen	Ausführlichen	Bericht	zur	GPS-Technik	im	Winterdienst	können	Bauhofleiter	sowie	Verantwortliche
in	der	Gemeinde	in	der	Oktober-Ausgabe	der	Fachzeitschrift	„der	bauhofLeiter“	nachlesen.	Die	Zeitschrift	informiert	über	jahresaktuelle	Themen	am	Bauhof	und	gibt	praxisnahe	Tipps	zum	Arbeitsalltag.	Welche	Wirkung	und	Auswirkung	haben	die	unterschiedlichen	Streumittel?		Splitt	Blähton		Chloride	(Salze)	Sand		√	abstumpfende	Wirkung	√
Naturmineral		X	Menge	(i.	V.	zu	Salz	muss	das	Zehn-	bis	Fünfzehnfache	gestreut	werden)		X	geringe	Wirksamkeit	(es	muss	öfter	nachgestreut	werden)	X	Entsorgungsaufwand		√	abstumpfende	Wirkung	√	kann	zusammengekehrt	als	Substrat	auf	Beeten	verteilt	werden	√	setzt	sich	nicht	auf	dem	Grund	von	Abwasserkanälen	ab,	sondern	an	der
Wasseroberfläche		X	sehr	hohe	Kosten		X	Entsorgungsaufwand		Natriumchlorid		√	auftauende	Wirkung	bis	ca.	-8°	C√	geringe	Kosten		Calcium-	und	Magnesiumchlorid		√	auftauend	bis	ca.	-30°	C√	starke	Reaktion	mit	Luftfeuchtigkeit		Feuchtsalz		√	auftauend	bis	ca.	-6°	C√	hohe	Ergiebigkeit√	gute	Haftung	√	schnelle	Wirkung		X	Salze	belasten	die
Umwelt	und	fördern	Korrosion	X	in	den	meisten	Gemeinden	sind	Chloride	als	Streumittel	verboten		√	abstumpfende	Wirkung		√	sehr	geringe	Kosten	√	hat	keine	schädliche	Wirkung		√	leichte	Beseitigung		X	geringe	Wirkung,	weil	zu	feinkörnig		X	verliert	Wirkung,	sobald	Neuschnee	gefallen	ist	Quellen:	„der	bauhofLeiter“	(Ausgabe	August
2019),	„bauhofLeiter-PraxisSpezial:	Winterdienst	kompakt“	Fachartikel	jetzt	herunterladenMehr	zu	den	Themen:	Winterdienst	Gratis-Download	Gratis-Download	Zentrale	Aufgabe	des	Winterdienstes	ist	es,	die	Verkehrssicherheit	auf	allen	Verkehrswegen	zu	gewährleisten,	so	dass	diese	möglichst	unfallfrei	genutzt	werden	können.	Doch	auch	das	im
Winterdienst	beschäftigte	Personal	ist	bei	der	Ausführung	seiner	Arbeiten	zahlreichen	Unfall-	und	Gesundheitsgefahren	ausgesetzt.	Lesen	Sie	in	unserem	Fachartikel	alles	über	die	Pflichten	im	Winterdienst,	die	damit	verbundenen	Unfall-	und	Gesundheitsgefahren	sowie	Sicherheitsmaßnahmen.	Jetzt	anfordern	und	informieren!	1.	Formular	ausfüllen
2.	E-Mail-Adresse	bestätigen	3.	Kostenloses	Dokument	erhalten	Ich	willige	ein,	dass	die	Forum	Verlag	Herkert	GmbH	(Mandichostraße	18,	86504	Merching)	meine	im	Rahmen	des	Downloads	angegebenen	Daten	für	regelmäßige	Werbemaßnahmen	über	die	entsprechenden	Kanäle	(z.B.	Post,	E-Mail,	Telefon)	nutzt.	Mit	dem	Download	stimme	ich	auch
dem	E-Mail-Tracking	zu	statistischen	Auswertungszwecken	(z.B.	Messung	der	Öffnungs-	und	Klickrate)	zu.	Meine	Einwilligungserklärung	kann	ich	jederzeit	ohne	Angabe	von	Gründen	widerrufen.	Weitere	Informationen	zur	Verarbeitung	der	personenbezogenen	Daten	dazu	und	das	Widerrufsrecht	erhalte	ich	unter	shop.forum-verlag.com/datenschutz.
Bitte	bestätigen	Sie	nun	Ihre	E-Mail-Adresse	über	den	Button	in	der	E-Mail.	Im	Anschluss	senden	wir	Ihnen	das	gewünschte	Dokument	zu.	Sollten	Sie	keine	E-Mail	erhalten	haben,	prüfen	Sie	bitte	Ihren	Spam-Ordner.	Um	Sie	noch	gezielter	beraten	zu	können,	füllen	Sie	bitte	auch	die	folgenden	Felder	aus.	Alle	Angaben	sind	freiwillig.	Ich	willige	ein,
dass	die	Forum	Verlag	Herkert	GmbH	(Mandichostraße	18,	86504	Merching)	meine	im	Rahmen	des	Downloads	angegebenen	Daten	für	regelmäßige	Werbemaßnahmen	über	die	entsprechenden	Kanäle	(z.B.	Post,	E-Mail,	Telefon)	nutzt.	Mit	dem	Download	stimme	ich	auch	dem	E-Mail-Tracking	zu	statistischen	Auswertungszwecken	(z.B.	Messung	der
Öffnungs-	und	Klickrate)	zu.	Meine	Einwilligungserklärung	kann	ich	jederzeit	ohne	Angabe	von	Gründen	widerrufen.	Weitere	Informationen	zur	Verarbeitung	der	personenbezogenen	Daten	dazu	und	das	Widerrufsrecht	erhalte	ich	unter	shop.forum-verlag.com/datenschutz.	Diese	helfen	uns,	unseren	Service	weiter	zu	verbessern.	Zum	Erhalt	des
gewünschten	Dokuments,	bitten	wir	Sie,	noch	Ihre	E-Mail-Adresse	über	den	Button	in	der	bereits	zugesandten	E-Mail	zu	bestätigen.	21.09.2017	|	JS	–	Online-Redaktion,	Forum	Verlag	Herkert	GmbHFachartikel	jetzt	herunterladen	©	Milan	–	stock.adobe.com	Die	Verkehrssicherungspflicht	wird	im	Winter	häufig	auf	den	Hausmeister	übertragen.	Dann
muss	er	gewährleisten,	dass	Gefahrenstellen	wie	glatte	Straßen	und	Gehwege	beseitigt	werden,	damit	niemand	zu	Schaden	kommt.	Dabei	ist	er	selbst	zahlreichen	Unfall-	und	Gesundheitsgefahren	ausgesetzt.	Um	diese	zu	reduzieren,	ist	eine	Gefährdungsbeurteilung	für	die	Tätigkeit	des	Hausmeisters	im	Winter	durchzuführen.	Arbeitsschutz	im
Winterdienst:	Gefahrenquellen	für	Hausmeister	Hausmeister	müssen,	sofern	ihnen	der	Winterdienst	und	die	damit	verbundene	Verkehrssicherungspflicht	übertragen	wurden,	ihrer	Räum-	und	Streupflicht	nachkommen.	Dabei	laufen	sie	Gefahr	auszurutschen	oder	sich	bei	einem	Sturz	zu	verletzen.	Ungewohnte	Arbeitszeiten,	Arbeiten	im	öffentlichen
Verkehrsbereich	oder	der	ungewohnte	Einsatz	von	Maschinen	sind	zudem	eine	Gefahrenquelle.			Umso	wichtiger	ist	es,	dass	die	Verantwortlichen	für	Arbeitssicherheit	mittels	einer	Gefährdungsbeurteilung	mögliche	Gefahren	identifizieren	und	technische	sowie	organisatorische	Voraussetzungen	für	den	Winterdienst	schaffen.	
Gefährdungsbeurteilung	für	den	Hausmeister	im	Winter	Um	die	Arbeit	des	Hausmeisters	so	sicher	wie	möglich	zu	gestalten,	ist	es	wichtig,	befähigte	Mitarbeiter	auszuwählen,	die	der	u.	a.	körperlich	sehr	anspruchsvollen	Arbeit	überhaupt	nachkommen	können.	Neben	geeigneten	Maschinen	und	Geräten	muss	dem	Hausmeister	zudem	eine
ausreichende	Schutzausrüstung	zur	Verfügung	gestellt	werden,	die	ihn	bei	Kälte,	Nässe,	Dunkelheit	und	Glätte	schützt.		Körperschutz	Handschuhe:	Die	Handschuhe	müssen	so	gewählt	sein,	dass	sie	den	Hausmeister	vor	Kälte,	Nässe,	chemischen	Stoffen	sowie	mechanischen	Beanspruchungen	schützen.	Um	Hautkontrakt	mit	Streugut	zu	vermeiden,
sollten	Handschuhe	mit	einer	langen	Stulpe	angezogen	werden.		Warn-	und	Wetterschutzkleidung:	Der	Hausmeister	muss	deutlich	erkennbar	sein,	wenn	er	Arbeiten	in	öffentlichen	Verkehrsbereichen	erledigt.	Das	schreibt	§	35	Straßenverkehrsordnung	(StVO)	vor.	Diese	Warnkleidung	muss	der	Norm	DIN	EN	ISO	20471	entsprechen.	Alternativ	kann
auch	eine	Warnweste	über	die	Wetterschutzkleidung	übergestülpt	werden.		Sicherheitsschuhe:	Sicherheitsschuhe	können	Verletzungen	am	Fuß	verringern	und	sorgen	für	die	erforderliche	Trittsicherheit.	Dabei	ist	es	durchaus	sinnvoll,	gefütterte	Schuhe	bereitzustellen.	Die	sind	nicht	nur	für	den	Hausmeister	angenehmer,	sondern	können	eventuellen
Ausfall	durch	Krankheit	verhindern.	Eiskrallen,	die	an	den	Sicherheitsschuhen	befestigt	werden	können,	bieten	bei	extremem	Glatteis	zusätzlichen	Halt.		Korbschutzbrille:	Muss	der	Hausmeister	Streugut	selbst	mischen	oder	umfüllen,	sollte	er	nicht	nur	seine	Hände	schützen,	sondern	auch	seine	Augen.	Dafür	eignen	sich	Korbschutzbrillen.	
Arbeitsmittel	Schneeschieber:	Gerade	auf	kleineren	Flächen	werden	Schnee	und	Eis	händisch	mittels	Schneeschieber	oder	Besen	entfernt.	Bei	der	Auswahl	eines	geeigneten	Arbeitsmittels	sollte	der	ergonomische	Aspekt	eine	Rolle	spielen	–	der	Stiel	sollte	der	Größe	des	Hausmeisters	angepasst	(also	nicht	zu	kurz	und	nicht	zu	lang)	sein.	Die
Handflächen	werden	außerdem	mit	einem	T-Griff	entlastet.		Streuwagen:	Die	Verwendung	von	handgeführten	Streuwagen	verhindert	einen	direkten	Hautkontakt	mit	dem	Streugut	und	schont	die	Wirbelsäule	des	Hausmeisters.	Ist	der	Einsatz	eines	Streuwagens	nicht	möglich,	muss	der	Hausmeister	auf	eine	ergonomische	Körperhaltung	achten.	Muss
von	Hand	gestreut	werden,	sollte	dies	möglichst	in	Windrichtung	vorgenommen	werden.	Schneepflug:	Wird	dem	Hausmeister	ein	Schneepflug	zur	Verfügung	gestellt,	sollten	die	Schürfleisten	formschlüssig	befestigt	sein,	sodass	sie	gefahrlos	gewechselt	werden	können.		Winterdienst:	Wenn	Hausmeister	das	Dach	räumen	müssen	Die	Tätigkeit	des
Hausmeisters	findet	aber	nicht	nur	am	Boden	statt.	Häufig	muss	er	Dächer	von	den	anfallenden	Schneemassen	befreien,	damit	die	Statik	des	Gebäudes	nicht	beschädigt	wird.	Die	Absturzgefahr	ist	dabei	enorm,	kann	aber	mit	diesen	Tipps	reduziert	werden.		Anseilschutz:	An	den	Absturzkanten	sollte	idealerweise	eine	mindestens	1	m	hohe
Umwehrung	befestigt	werden.	Alternativ	muss	ein	Anseilschutz	als	Ausrüstung	zur	Verfügung	gestellt	werden.	Das	setzt	jedoch	voraus,	dass	am	Dach	Anschlageinrichtungen	vorhanden	sind.	Die	betroffenen	Mitarbeiter	müssen	in	der	Handhabung	der	Anseilsysteme	unterwiesen	werden.		Verhalten:	Da	der	Schnee	Dachfenster	oder	andere	instabile
Stellen	auf	dem	Dach	bedeckt,	muss	der	Hausmeister	immer	im	Kopf	haben,	dass	er	nicht	überall	Standsicherheit	hat.	Die	Frage	nach	der	generellen	Begehbarkeit	des	Daches	muss	dementsprechend	vor	dem	Betreten	des	Daches	geklärt	werden.		Statik:	Bei	der	Räumung	eines	Daches	muss	der	Hausmeister	immer	die	Statik	des	Dachtragewerks
beachten.	Wenn	das	Dach	also	bei	starker	Schneebelastung	zuerst	auf	der	einen	Seite	geräumt	wird	und	dann	erst	auf	der	anderen,	kann	es	zu	Stabilitätsproblemen	kommen.	In	diesem	Fall	ist	es	sinnvoll,	den	Schnee	abschnittsweise	zu	räumen.		Gerade	das	Räumen	von	Dächern	stellt	ein	besonderes	Risiko	dar.	Es	empfiehlt	sich,	zwei	Mitarbeiter	mit
dieser	Aufgabe	zu	beauftragen.	Eine	Pflicht	dazu	besteht	jedoch	nicht,	denn	das	Arbeitsschutzgesetz	(ArbSchG)	verbietet	Alleinarbeit	nicht	generell.	Doch	wie	wird	Alleinarbeit	überhaupt	definiert?	Das	erfahren	Sie	u.	a.	in	der	aktuellen	Oktober-Ausgabe	des	Fachmagazins	"Der	Hausmeister",	das	den	Hausmeister	mit	saisonrelevanten	Themen,
Checklisten	sowie	Vorlagen	bei	der	Ausführung	seiner	abwechslungsreichen	Tätigkeit	unterstützt.		Quelle:	Der	Hausmeister	Fachartikel	jetzt	herunterladenMehr	zu	den	Themen:	Hausmeister	Winterdienst	26.11.2019	|	JS	–	Online-Redaktion,	Forum	Verlag	Herkert	GmbHFachartikel	jetzt	herunterladen	©	satit	–	stock.adobe.com	Im	Herbst	und	im
Winter	kommt	es	besonders	häufig	zu	Sturzunfällen,	weil	feuchte	Blätter,	Schnee	und	Glatteis	eine	besondere	Rutschgefahr	darstellen.	Um	eine	Haftung	für	Sturzunfälle	zu	vermeiden,	haben	Arbeitgeber	auf	dem	Betriebsgelände	eine	Verkehrssicherungspflicht.	Ungünstige	Witterungsbedingungen	sind	jedoch	nicht	einzig	ursächlich	für	Sturzunfälle
aufgrund	von	Ausrutschen.	Die	Beschaffenheit	der	Böden	auf	dem	Firmengelände	ist	ein	weiterer	entscheidender	Faktor,	denn	Fußböden	müssen	je	nach	Nutzungsart	spezifische	Anforderungen	erfüllen.	Verkehrssicherungspflicht	des	Arbeitgebers	hinsichtlich	Rutschgefahren	im	Herbst	und	Winter		Die	Gewährleistung	der	Sicherheit	und	des
Gesundheitsschutzes	der	Beschäftigten	gehört	zu	den	wichtigsten	Pflichten	von	Arbeitgebern	gegenüber	der	Belegschaft	und	ist	im	Arbeitsschutzgesetz	manifestiert.	Weil	hierzu	ganz	klar	auch	Arbeitswege	gehören,	trifft	Arbeitgeber	im	Winter	eine	Verkehrssicherungspflicht.	Jedes	Unternehmen	ist	demnach	verpflichtet,	Schnee	und	Eisglätte	auf
dem	Firmengelände	zu	beseitigen,	um	ein	sicheres	Erreichen	der	Arbeitsstätte	zu	ermöglichen.		Dabei	handelt	es	sich	um	dieselbe	Verkehrssicherungspflicht	nach	§	823	BGB,	die	auch	Gemeinden	und	Hauseigentümer	im	Winter	erfüllen	müssen.	Deshalb	gilt	auch	für	das	Firmengelände	die	Einschränkung	„in	angemessenem	Umfang“.	Es	wird	also
nicht	gefordert,	dass	jeder	Nebeneingang	geräumt	und	gestreut	wird,	sondern	vielmehr,	dass	die	wichtigen	Lauf-	und	Fahrwege	gefahrlos	passierbar	sind.	Das	betrifft	insbesondere	den	Weg	zwischen	Parkplatz	und	Haupteingang	(mit	Rampen	und	Treppen)	sowie	den	Parkplatz	an	sich.	Was	viele	vergessen:	Baustellen	sind	ebenfalls	Arbeitsplätze,
sodass	der	Arbeitgeber	auch	auf	und	um	Baustellen	seiner	Verkehrssicherungspflicht	im	Winter	nachkommen	muss.		Wann	muss	der	Arbeitgeber	räumen	und	streuen?	Im	Allgemeinen	gilt	die	winterdienstliche	Verkehrssicherungspflicht	in	den	Monaten,	in	denen	mit	Schnee	und	Glätte	zu	rechnen	ist,	und	dann	ab	7	Uhr	morgens	bis	20	Uhr	abends
sowie	nach	jedem	Schneefall.		Der	Gesetzgeber	sieht	jedoch	vor,	dass	das	Betriebsgelände	eine	Stunde	vor	Arbeitsbeginn	geräumt	und	gestreut	werden	muss.	Wenn	die	ersten	Arbeitnehmer	also	um	6	Uhr	morgens	beginnen,	muss	der	Winterdienst	auf	dem	Betriebsgelände	um	5	Uhr	morgens	erfolgen.		Gleichermaßen	muss	es	den	Beschäftigten
möglich	sein,	den	Arbeitsplatz	sicher	zu	verlassen.	Das	heißt,	dass	auch	für	Mitarbeiter,	die	ihre	Spätschicht	um	22	Uhr	beenden,	jegliche	Rutschgefahren	im	Rahmen	des	Grundsatzes	der	Verhältnismäßigkeit	beseitigt	sein	müssen.		In	welcher	Form	der	Arbeitgeber	den	Winterdienst	organisiert,	ist	dabei	ihm	überlassen.	Er	hat	die	Möglichkeit,	einen
externen	Dienstanbieter	zu	beauftragen,	womit	die	Verkehrssicherungspflicht	auf	diesen	übergeht.	Oder	aber	intern	den	Winterdienst	bereitzustellen,	was	eine	höhere	Flexibilität	ermöglicht.		GRATIS-DOWNLOAD	Vereinfachen	Sie	die	Verkehrssicherheit	auf	allen	Verkehrswegen	mit	der	kostenlosen	Vorlage	„Arbeitsschutz	im	Winterdienst“!	
Rutschgefahr	aufgrund	Beschaffenheit	von	Fußböden	–	gesetzliche	Vorgaben		Die	Vermeidung	von	Rutschgefahren	ist	aber	nicht	nur	im	Zusammenhang	von	Witterungsverhältnissen	relevant.	Arbeitgeber	müssen	auch	dafür	Sorge	tragen,	dass	die	Fußböden	innerhalb	des	Betriebs	so	beschaffen	sind,	dass	Rutschgefahren	aufgrund	von	Ölen,	Nässe
etc.	vermieden	werden.	Anforderungen	für	das	Einrichten	und	Betreiben	von	Fußböden	sind	in	der	Technischen	Regel	für	Arbeitsstätten	ASR	A1.5/1,2	„Fußböden“	konkretisiert,	die	sich	wiederum	auf	§	3a	der	Arbeitsstättenverordnung	(ArbStättV),	§	4	ArbStättV	und	im	Besonderen	auf	Anhang	1.5	ArbStättV	„Fußböden,	Wände,	Decken,	Dächer“
bezieht.		Nach	Anhang	1.5	ArbStättV	müssen	die	Oberflächen	der	Fußböden	den	Erfordernissen	des	sicheren	Betriebs	entsprechen,	leicht	und	sicher	zu	reinigen	sein,	keine	Unebenheiten,	Löcher,	Stolperstellen	oder	gefährliche	Schrägen	aufweisen	und		gegen	Verrutschen	gesichert,	tragfähig,	trittsicher	sowie	rutschhemmend	sein.		Neben	den
genannten	Faktoren,	die	Sturzunfälle	vermeiden	sollen,	müssen	Fußböden	ausreichend	gegen	Wärme	und	Kälte	gedämmt	sein	und	über	eine	Isolierung	gegen	Feuchtigkeit	verfügen.			Hinweis:	Die	ASR	A1.5/1,2	wurde	im	Februar	2019	an	den	Anhang	1.5	ArbStättV	angepasst.		Weitere	rechtliche	Anforderungen	bezüglich	der	Rutschgefahr	ergeben
sich	aus	dem	DGUV-Regelwerk:		DGUV	Regel	108-003	„Fußböden	in	Arbeitsräumen	und	Arbeitsbereichen	mit	Rutschgefahr“	DGUV	Information	208-041	„Bewertung	der	Rutschgefahr	unter	Betriebsbedingungen“	DGUV	Information	208-007	„Roste	–	Auswahl	und	Betrieb“	DGUV	Information	208-008	„Montage“	DGUV	Information	207-006
„Bodenbeläge	für	nassbelastete	Barfußbereiche“		Wo	ist	im	Betrieb	von	Rutschgefahr	auszugehen?		Im	Innenbereich	entstehen	Rutschgefahren	durch	eine	zu	geringe	Rutschhemmung	der	Fußbodenoberfläche.	Das	kann	am	Oberflächenmaterial	liegen,	an	Ablagerungen	auf	der	Oberfläche,	aber	auch	am	Verrutschen	von	Bodenbelägen.	Konkrete
Beispiele	für	Rutschgefahren	im	Innenbereich	sind	rutschige	Trittflächen	(ölige,	fettige	oder	schmierige	Verschmutzung),	nasse	Fußböden	(im	Nassbereich,	ausgelaufene	Flüssigkeiten,	unzureichende	Abflussmöglichkeiten),	glatte	Oberflächen	(nach	Reinigung	oder	Politur),	leicht	verschiebbare	Auflagen	(Teppiche,	Matten,	Roste),	plötzliche
Übergänge	von	Trittflächen,	die	eine	unterschiedliche	Oberflächenstruktur	aufweisen,	schiefe	Oberflächen.	Ermittlung	und	Bewertung	der	Rutschgefahr			Im	Rahmen	einer	Gefährdungsbeurteilung	müssen	Arbeitgeber	die	Rutschgefahren	im	Betrieb	ermitteln	und	bewerten,	um	geeignete	Sicherheitsmaßnahmen	treffen	zu	können.	Wichtigster
Einflussfaktor	für	die	Beurteilung	der	Rutschsicherheit	ist	die	rutschhemmende	Wirkung	des	Fußbodens.		Weitere	entscheidende	Faktoren	für	die	Beurteilung	der	Rutschgefahr	auf	Fußböden	sind:		Zwischenmedium	–	Mittel	zwischen	Schuhsohle	und	Fußboden	(Nässe,	Gleitstoffe,	Verschmutzung	etc.)	Schuhsohle	–	Härte	und	Elastizität	der	Sohle	des
Schuhwerks	beeinflussen	die	Rutschfestigkeit.	Das	Schuhwerk	sollte	also	an	die	Nutzung	der	Räumlichkeit	angepasst	sein.	Profil,	Rauigkeit	und	Elastizität	der	Schuhsohle	sind	entscheidend	für	die	Rutschhemmung.		Gehverhalten	von	Beschäftigten			Zur	Ermittlung	und	Bewertung	der	Rutschgefahr	sind	u.	a.	heranzuziehen:	Art,	Eigenschaft,	Menge
und	Häufigkeit	des	Auftretens	gleitfördernder	Stoffe	bauliche	verfahrenstechnische	und	organisatorische	Randbedingungen	Hinweis:	Für	die	Beurteilung	von	Rutschgefahren	auf	dem	Betriebsgelände	sind	zuerst	die	Beschaffenheit	des	Fußbodens	und	anschließend	der	Mensch	mit	seinen	Schuhen	zu	bewerten.			R-Gruppe	als	Maßstab	für	den	Grad
der	Rutschhemmung		Für	die	Bewertung	der	Rutschhemmung	werden	sog.	R-Gruppen	(Bewertungsgruppen	der	Rutschgefahr)	herangezogen.	Diese	erfolgt	nach	der	DIN	51130	„Prüfung	von	Bodenbelägen	–	Bestimmung	der	rutschhemmenden	Eigenschaft	–	Arbeitsräume	und	Arbeitsbereiche	mit	Rutschgefahr	–	Begehungsverfahren	–	Schiefe	Ebene“.
Bodenbeläge	der	Gruppe	R	9	erfüllen	dabei	die	geringsten,	Bodenbeläge	der	Gruppe	R	13	die	höchsten	Anforderungen	an	die	Rutschhemmung.		Die	R-Gruppen	sind	im	Anhang	2	der	ASR	A1.5/1,2	für	die	verschiedenen	Anwendungsgebiete	aufgeführt.	Dieser	Anhang	der	ASR	A1.5/1,2	ist	identisch	mit	der	DGUV	Regel	108-003.	Beide	beschränken	sich
auf	Arbeitsräume,	Arbeitsbereiche	und	betriebliche	Verkehrswege,	deren	Fußböden	mit	gleitfördernden	Medien	in	Kontakt	kommen	und	Rutschgefahr	besteht.	Auch	die	Kennzahlen	für	das	Mindestvolumen	des	Verdrängungsraums	ist	im	Anhang	2	der	ASR	A1.5/1,2	aufgeführt.		Ausgewählte	Beispiele:	Welche	R-Gruppe	für	welchen	Arbeitsraum?
	Eingangsbereich	innen			R	9			Treppe	innen		R	9		Erste-Hilfe-Räume			R	9		Lagerkeller,	Gärkeller			R	10		Kaffee-	und	Teeküchen			R	10		Verkaufsstellen	für	verpackte	Waren		R	10		Verkaufsstellen	für	unverpackte	Waren			R	11		Küchen	für	Gemeinschaftsverpflegung			R	11		Desinfektionsräume		R	11		Lagerräume	für	Öle	und	Fette			R	12		Härtereien	
	R	12		Arbeits-	und	Prüfgruben	in	Kfz-Betrieben				R	12		Mayonnaiseherstellung			R	13		Speiseölraffinerie			R	13		Schlachthaus			R	13	Die	ASR	A1.5/1,2	macht	in	ihrer	Tabelle	eine	sehr	übersichtliche	Unterteilung	je	nach	Arbeits-/Produktionsbereich	und	Branche.			Maßnahmen	zur	Erhöhung	der	Rutschsicherheit		Bei	der	Entscheidung	für	einen
Fußbodenbelag	oder	bei	der	Sanierung	von	bestehendem	Fußboden	müssen	Arbeitgeber	bedenken,	dass	Fußböden	nicht	nur	im	trockenen	Zustand,	sondern	bei	jedweder	vorgesehenen	Nutzung	sicher	benutzbar	sein	müssen.	Wie	es	im	Arbeitsschutz	üblich	ist,	muss	auch	die	Auswahl	der	Maßnahmen	zur	Erhöhung	der	Rutschsicherheit	nach	der	TOP-
Hierarchie	erfolgen.	Das	heißt:	Zuerst	sind	technische,	dann	organisatorische	und	dann	erst	persönliche	Schutzmaßnahmen	gegen	das	Ausrutschen	zu	treffen.	Eine	Auswahl:		Technische	Maßnahmen	zur	Reduzierung	der	Rutschgefahr:	neuer	rutschhemmender	Bodenbelag	Nachbehandlung	des	Bodenbelags		rutschhemmende	Matten	
Sauberlaufzonen		Vermeidung	von	gleitfördernden	Stoffen	auf	dem	Fußboden	(z.	B.	Überdachung	im	Außenbereich)	Organisatorische	Maßnahmen	zur	Reduzierung	der	Rutschgefahr:	bedacht	organisierte	Reinigung	des	Fußbodens	mit	geeigneten	Reinigungsverfahren	Vermeidung	von	gleitfördernden	Stoffen	auf	dem	Fußboden	(bedachte	Gestaltung
von	Arbeitsabläufen)	Kontrolle	der	Rutschhemmung	von	Fußböden		Persönliche	Schutzmaßnahmen	gegen	das	Ausrutschen:	Tragen	von	rutschhemmendem	Schuhwerk	regelmäßige	Kontrolle	des	Schuhwerks	regelmäßige	Unterweisung	der	Beschäftigten	zu	Rutschgefahren	auf	dem	Betriebsgelände		regelmäßige	Unterweisung	des
Reinigungspersonals		Rutschgefahr	nicht	beseitigt	–	Wer	haftet	bei	Sturzunfall	auf	dem	Betriebsgelände?		Kommt	der	Arbeitgeber	weder	seiner	winterdienstlichen	Verkehrssicherungspflicht	nach,	noch	hält	er	die	Anforderungen	an	rutschhemmende	Fußböden	ein,	wird	er	bei	einem	Sturzunfall	in	die	Haftung	genommen.	Verletzt	sich	der
Arbeitnehmer,	ist	der	Arbeitgeber	zu	Schadensersatzleistungen	und	zur	Zahlung	von	Schmerzensgeld	verpflichtet.		Quellen:	„Die	neue	Arbeitsstättenverordnung“,	ASR	A1.5/1,2,	DGUV	208-041,	blog.seton.de	Fachartikel	jetzt	herunterladenMehr	zu	den	Themen:	Arbeitsstätten	01.08.2023	|	T.	Reddel	–	Online-Redaktion,	Forum	Verlag	Herkert
GmbHFachartikel	jetzt	herunterladen	©	Gorodenkoff	–	stock.adobe.com	Egal	ob	im	Büro,	im	Labor	oder	auf	dem	Feld	–	viele	Menschen	verrichten	regelmäßig	Alleinarbeit.	Allerdings	gelten	hierfür	besonders	strenge	arbeitsschutzrechtliche	Vorgaben,	da	sich	im	Notfall	keine	zweite	Person	in	der	Nähe	befindet,	um	erste	Hilfsmaßnahmen	zu	ergreifen.
Wir	zeigen,	wann	Alleinarbeit	erlaubt	ist,	was	bei	gefährlicher	Alleinarbeit	zu	beachten	ist	und	wie	Arbeitgeber	eine	Risikobeurteilung	erstellen.	Inhaltsverzeichnis	Definition:	Was	ist	Alleinarbeit?	Die	DGUV	Regel	100-001	definiert	Alleinarbeit	als	Tätigkeit,	bei	der	eine	Person	außerhalb	von	Ruf-	und	Sichtweite	zu	anderen	Personen	arbeitet.	Da	es
keine	zeitliche	Eingrenzung	gibt,	gelten	die	einschlägigen	Vorschriften	sowohl	bei	regelmäßig	als	auch	bei	unregelmäßig	stattfindender	Alleinarbeit.	Hinweis:	Auch	das	Arbeiten	im	Home-Office	kann	als	Alleinarbeit	betrachtet	werden,	sofern	die	Beschäftigten	zu	Hause	alleine	sind.	Welche	arbeitsschutzrechtlichen	Vorgaben	Arbeitgeber	in	diesem
Fall	beachten	müssen,	zeigt	der	Beitrag	„Gefährdungsbeurteilung	Home-Office:	Vorlage	und	Pflicht	für	Arbeitgeber“.	In	diesem	Zusammenhang	gibt	es	noch	die	sog.	gefährliche	(Allein)arbeit.	Hierbei	erzeugt	entweder	das	Arbeitsverfahren,	die	Art	der	Tätigkeit,	die	verwendeten	Stoffe	oder	die	Umgebung	solch	eine	erhöhte	Gefährdung,	dass	gegen
sie	keine	ausreichenden	Schutzmaßnahmen	durchgeführt	werden	können.	Was	sind	gefährliche	Alleinarbeiten?	Häufige	Beispiele	für	gefährliche	Arbeiten	sind:	Arbeiten	in	Silos,	Behältern	oder	engen	Räumen	Arbeiten	mit	Absturzgefahr	(z.	B.	in	Schächten	oder	auf	Baugerüsten)	Umgang	mit	besonders	gefährlichen	Stoffen	(z.	B.	in	chemischen,
physikalischen	oder	medizinischen	Laboren)	Arbeiten	in	gasgefährdeten	Bereichen	Fällen	von	Bäumen	Sprengarbeiten	Feuerwehreinsätze	Solch	gefährliche	Arbeiten	sollten	möglichst	nicht	allein	ausgeführt	werden.	Aber	wann	dürfen	Beschäftigte	überhaupt	Alleinarbeit	verrichten	und	welche	Vorgaben	sind	dabei	einzuhalten?	Wann	ist	Alleinarbeit
erlaubt?	–	Gesetzliche	Vorgaben	Grundsätzlich	ist	Alleinarbeit	eine	gültige	Form	der	Beschäftigung.	Viele	Beschäftigte	verrichten	immer	wieder	Alleinarbeit,	ohne	es	zu	wissen.	Denn	zur	Alleinarbeit	zählen	alle	Arbeitssituationen,	in	denen	keine	anderen	Personen	in	unmittelbarer	Nähe	anwesend	sind.	Daher	kann	beispielsweise	in	folgenden
Arbeitsbereichen	Alleinarbeit	stattfinden:	Beschäftigte	im	Außendienst	Arbeiten	außerhalb	der	Regelarbeitszeit	(auch	im	Büro	o.	Ä.)	Landwirtschaft	große	Lagerhallen	Wach-	und	Sicherungsgewerbe	Anlagen,	in	denen	wenig	Personal	arbeitet	(Labore,	Lebensmittelverarbeitung	etc.)	Dort	ist	Alleinarbeit	möglich	und	zulässig.	Allerdings	kann	sie
auch	verboten	werden,	z.	B.	durch	staatliche	Vorschriften	oder	Vorgaben	der	Unfallversicherungsträger.	Wann	ist	Alleinarbeit	verboten?	Das	hängt	v.	a.	von	den	möglichen	Gefährdungen	und	dem	sich	dadurch	ergebenden	Sicherheitsrisiko	ab.	So	darf	keine	Alleinarbeit	ausgeführt	werden,	wenn	ein	hohes	Risiko	für	die	Beschäftigten	besteht,	das	sich
weder	technisch	noch	organisatorisch	verringern	lässt,	und	die	Wahrscheinlichkeit	eines	Notfalls	als	hoch	eingestuft	wird.	Überdies	darf	der	Arbeitgeber	bei	bestimmten	Personengruppen	keine	Alleinarbeit	einplanen.	Das	beinhaltet	u.	a.:	Jugendliche	Frauen	in	Schwangerschaft	Beschäftigte	mit	Anfallsleiden	(z.	B.	Epilepsie)		Mitarbeiter	mit
psychischen	Erkrankungen	suchtkranke	Angestellte	(oder	solche	mit	Verdacht	auf	eine	Suchterkrankung)	andere	Beschäftigte	mit	erhöhten	Gesundheitsrisiken	(z.	B.	Vorerkrankungen)	Wie	so	oft	gelten	bei	diesen	Verboten	Ausnahmen,	z.	B.	bei	der	Beschäftigung	von	Schwangeren.	Alleinarbeit	in	der	Schwangerschaft	Grundsätzlich	dürfen
schwangere	Beschäftigte	keine	Alleinarbeit	ausführen.	Soll	bzw.	will	eine	Betroffene	dennoch	Alleinarbeit	verrichten,	muss	der	Arbeitgeber	gewährleisten,	dass	es	durch	die	Alleinarbeit	keinesfalls	zu	einer	unverantwortbaren	Gefährdung	für	die	Schwangere	oder	ihr	Kind	kommt.	So	hat	der	Arbeitgeber	sicherzustellen,	dass	die	Beschäftigte	jederzeit
ihren	Arbeitsplatz	verlassen	oder	Hilfe	erreichen	kann.	Bei	schwangeren	Auszubildenden,	Praktikantinnen	und	Werkstudentinnen	greift	diese	Regelung	ebenfalls.	Produktempfehlung	Noch	mehr	Informationen	sowie	Checklisten	zur	Beschäftigung	von	Schwangeren	liefert	die	„Dokumentenmappe	Mutterschutz	und	Elternzeit“.	Ist	gefährliche
Alleinarbeit	erlaubt?	Gefährliche	Alleinarbeit	ist	nur	in	Ausnahmefällen	und	unter	strengen	Auflagen	erlaubt.	Denn	im	Gefahrenfall	steht	hier	keine	(sofortige)	Hilfe	durch	andere	Personen	zur	Verfügung.	Muss	eine	gefährliche	Arbeit	betriebsbedingt	allein	erledigt	werden,	hat	der	Arbeitgeber	weitere	technische	und
organisatorische	Überwachungsmaßnahmen	zu	treffen,	die	über	die	allgemeinen	Maßnahmen	hinausgehen.	Mögliche	Instrumente	zum	Schutz	bei	gefährlicher	Alleinarbeit	sind:	Technische	Maßnahmen	bei	Alleinarbeit	Organisatorische	Maßnahmen	bei	Alleinarbeit	Personen-Notsignal-Anlagen	Totmannschalter	(Bewegungslosmelder)	Kontrollgänge/-
anrufe	einer	zweiten	Person	vorab	zeitlich	abgestimmte	Telefon-	oder	Funkmeldesysteme	ständige	Mitarbeiterüberwachung	am	Arbeitsplatz	Bei	Arbeiten	mit	erhöhter	oder	besonderer	Gefährdung	hat	der	Arbeitgeber	zusätzlich	eine	Betriebsanweisung	zu	erstellen.	Unabhängig	davon	muss	er	bei	Alleinarbeit	jeglicher	Art	sicherstellen,	dass	bei
einem	Arbeitsunfall	oder	anderem	Notfall	unverzüglich	Erste	Hilfe	geleistet	werden	kann.		Gesetze	und	DGUV	Regeln	zur	Alleinarbeit	Zu	den	wichtigsten	Gesetzen	und	DGUV-Werken	rund	um	Alleinarbeit	gehören:	Wie	Arbeitgeber	sicherstellen,	dass	sie	alle	gesetzlichen	Vorgaben	zur	Sicherheit	am	Arbeitsplatz	einhalten,	zeigt	ihnen	das
„Sicherheitshandbuch	Arbeitsschutz“.	Darin	gibt	es	zahlreiche	Vorlagen	zum	schnellen	Erstellen	und	Dokumentieren	der	vorgeschriebenen	Arbeitsschutzmaßnahmen.	Hinzu	kommen	verständliche	Anleitungen	zur	Umsetzung	der	gesetzlichen	Anforderungen.	Gefährdungsbeurteilung	und	Risikobeurteilung:	Checkliste	Nach	§	5	Arbeitsschutzgesetz
muss	jeder	Arbeitgeber	eine	Gefährdungsbeurteilung	erstellen	–	auch	für	Alleinarbeitsplätze.	Mit	der	Beurteilung	untersucht	der	Arbeitgeber	zunächst	die	Arbeitsbedingungen	seiner	Beschäftigten	und	ermittelt	damit	verbundene	Gefährdungen	der	Alleinarbeit.	Anhand	dieser	Erkenntnisse	leitet	er	anschließend	geeignete	Schutzmaßnahmen	ab	und
dokumentiert	seine	Ergebnisse	(§	6	ArbSchG).	Tabelle	1	der	DGUV	Regel	112-139	definiert	z.	B.	folgende	mögliche	Gefährdungsfaktoren	für	Alleinarbeit:	mechanische	Gefährdungen	(Teile	mit	gefährlichen	Oberflächen,	Absturz	(z.	B.	auf	Leitern)	oder	Stolpern)	Gefahrstoffe	(Gase,	Dämpfe,	Flüssigkeiten)	Brand-	und	Explosionsgefährdungen
(Brandgefahr	durch	Feststoffe,	Flüssigkeiten	oder	Gase,	elektrostatische	Aufladung)	Belastung	durch	die	Arbeitsumgebung	(Klima,	Beleuchtung)	physikalische	Einwirkungen	(Lärm,	Über-	oder	Unterdruck,	Ultraschall)	psychische	Belastungen	(Stress,	soziale	Beziehungen,	Arbeitstätigkeit)	Organisation	(Unterweisung,	verantwortliche
Sicherheitsbeauftragte,	zu	wenig	Betriebsanweisungen)	In	jedem	Fall	sollte	der	Arbeitgeber	bei	der	Erstellung	und	Interpretation	der	Gefährdungsbeurteilung	weitere	Personen	miteinbeziehen	–	insbesondere	die	Fachkraft	für	Arbeitssicherheit	(Sifa),	den	Sicherheitsbeauftragten	(SiBe),	den	Betriebsarzt	sowie	die	Personalvertretung	und	die
betroffenen	Beschäftigten.	Für	Arbeitsplätze	unter	Alleinarbeit	muss	der	Arbeitgeber	zudem	eine	gesonderte	Risikobeurteilung	erstellen.	Sie	soll	Orientierung	bieten	bei	der	Frage,	ob	das	derzeitige	Risiko	der	Alleinarbeit	als	akzeptabel	gewertet	werden	kann	oder	nicht.	Ich	willige	ein,	dass	die	Forum	Verlag	Herkert	GmbH	(Mandichostraße	18,
86504	Merching)	meine	im	Rahmen	des	Downloads	angegebenen	Daten	für	regelmäßige	Werbemaßnahmen	über	die	entsprechenden	Kanäle	(z.B.	Post,	E-Mail,	Telefon)	nutzt.	Mit	dem	Download	stimme	ich	auch	dem	E-Mail-Tracking	zu	statistischen	Auswertungszwecken	(z.B.	Messung	der	Öffnungs-	und	Klickrate)	zu.	Meine	Einwilligungserklärung
kann	ich	jederzeit	ohne	Angabe	von	Gründen	widerrufen.	Weitere	Informationen	zur	Verarbeitung	der	personenbezogenen	Daten	dazu	und	das	Widerrufsrecht	erhalte	ich	unter	shop.forum-verlag.com/datenschutz.	Im	nächsten	Schritt	erhalten	Sie	eine	Bestätigungsmail	an	die	angegebene	E-Mail-Adresse.	Hiermit	wird	geprüft,	ob	es	sich	um	eine
korrekte	E-Mail-Adresse	handelt.	Um	Ihnen	die	gewünschten	Informationen	zukommen	lassen	zu	können,	klicken	Sie	bitte	jetzt	den	in	der	Bestätigungsmail	enthaltenen	Link.	Falls	die	Bestätigungsmail	Ihr	Postfach	nicht	erreicht	hat,	kann	es	sein,	dass	diese	irrtümlicherweise	in	Ihrem	Spam-Ordner	gelandet	ist.	Überprüfen	Sie	daher	Ihren	Spam-
Ordner	und	Ihre	Spam-Einstellungen.	Um	Sie	gezielter	beraten	zu	können,	würden	wir	uns	freuen,	wenn	Sie	uns	folgende	Informationen	zukommen	lassen.	Alle	Angaben	sind	freiwillig.	Ich	willige	ein,	dass	die	Forum	Verlag	Herkert	GmbH	(Mandichostraße	18,	86504	Merching)	meine	im	Rahmen	des	Downloads	angegebenen	Daten	für	regelmäßige
Werbemaßnahmen	über	die	entsprechenden	Kanäle	(z.B.	Post,	E-Mail,	Telefon)	nutzt.	Mit	dem	Download	stimme	ich	auch	dem	E-Mail-Tracking	zu	statistischen	Auswertungszwecken	(z.B.	Messung	der	Öffnungs-	und	Klickrate)	zu.	Meine	Einwilligungserklärung	kann	ich	jederzeit	ohne	Angabe	von	Gründen	widerrufen.	Weitere	Informationen	zur
Verarbeitung	der	personenbezogenen	Daten	dazu	und	das	Widerrufsrecht	erhalte	ich	unter	shop.forum-verlag.com/datenschutz.	Diese	helfen	uns,	unseren	Service	weiter	zu	verbessern.	Zum	Erhalt	des	gewünschten	Dokuments,	bitten	wir	Sie,	noch	Ihre	E-Mail-Adresse	über	den	Button	in	der	bereits	zugesandten	E-Mail	zu	bestätigen.
Risikobeurteilung	nach	DGUV	Regel	112-139	Die	DGUV	Regel	112-139	beschreibt,	wie	Arbeitgeber	eine	Risikobeurteilung	für	Alleinarbeitsplätze	korrekt	erstellen	und	auswerten.	Hierfür	sind	insbesondere	folgende	Kennziffern	entscheidend:	Gefährdungsstufe	bzw.	Gefährdungsziffer	(GZ)	Wahrscheinlichkeit	eines	Notfalls	(NW)	Zeit	bis	zum	Beginn
von	Hilfsmaßnahmen/Erstversorgung	(EV)	Mithilfe	dieser	Kennziffern	wird	das	Risiko	für	die	Alleinarbeit	anhand	folgender	Formel	berechnet:	Risiko	(R)	=	(GZ	+	EV)	x	NW	Wie	sich	die	einzelnen	Kennziffern	der	Formel	ergeben,	zeigt	der	folgende	Abschnitt.	Gefährdungsziffer	(GZ)	Gefährdungsstufe	Gefährdungsfaktoren	(Tabelle	1)	GZ	Folgen	für
Arbeitgeber	gering	verursachen	geringe	Verletzungen	oder	geringe	akute	Gesundheitsbeeinträchtigungen→	allein	arbeitende	Person	bleibt	handlungsfähig	1	bis	3	grundsätzlich	keine	Überwachung	von	Einzelarbeitsplätzen	notwendig	erhöht	erhebliche	Verletzungen	bzw.	akute	Gesundheitsbeeinträchtigungen→	allein	arbeitende	Person	ist
eingeschränkt	handlungsfähig	4	bis	6	falls	NW	gering	oder	mäßig:	Überwachung	der	Einzelarbeitsplätze	erforderlich	falls	NW	hoch:	ständige	Überwachung	kritisch	besonders	schwere	Verletzungen	oder	akute	Beeinträchtigungen→	Person	ist	im	Notfall	nicht	mehr	handlungsfähig	7	bis	10	ständige	Überwachung	vorgeschrieben	Wird	eine	Alleinarbeit
als	kritische	Gefährdung	beurteilt	und	die	Notfallwahrscheinlichkeit	als	hoch	eingestuft,	gilt	sie	als	unzulässig	und	darf	nicht	durchgeführt	werden.	Notfallwahrscheinlichkeit	(NW)	Damit	untersucht	der	Arbeitgeber,	wie	hoch	die	Wahrscheinlichkeit	ist,	dass	es	überhaupt	zu	einem	Notfall	während	der	Alleinarbeit	kommt.	Wahrscheinlichkeit	eines
Notfalls	Beschreibung	NW	gering	grundsätzlich	sind	keine	Notfälle	zu	erwarten;	bisher	gab	es	kaum	Notfälle	1	bis	3	mäßig	erfahrungsgemäß	kann	es	zu	Notfällen	kommen;	unter	ähnlichen	Arbeitsbedingungen	kam	es	bereits	gelegentlich	zu	Notfällen	4	bis	6	hoch	selbst	unter	regulären	Umständen	(keine	Alleinarbeit)	ist	mit	Notfällen	zu	rechnen;
unter	ähnlichen	Bedingungen	gab	es	wiederholt	Notfälle	7	bis	10		Zeit	bis	zum	Beginn	der	Erstversorgung	(EV)	Im	letzten	Schritt	soll	ermittelt	werden,	wie	lange	es	dauert,	bis	eine	verletzte	Person	vor	Ort	erste	Hilfsmaßnahmen	erhält,	nachdem	der	Personen-Alarm	ausgelöst	wurde.	Zeitspanne	Dauer	Bewertungsziffer	Erstversorgung	(EV)	kurz
weniger	als	5	Minuten	0	mittel	5	bis	10	Minuten	1	lang	10	bis	15	Minuten	2	Mithilfe	dieser	drei	Kennzahlen	kann	der	Arbeitgeber	eine	Risikobeurteilung	zur	Alleinarbeit	erstellen.	Das	errechnete	Risiko	sollte	dabei	nicht	höher	als	30	sein.	Andernfalls	hat	der	Arbeitgeber	weitere	technische	und	organisatorische	Maßnahmen	zu	treffen,	die	die
Gefährdungsziffer	oder	die	Notfallwahrscheinlichkeit	minimieren.	Kann	er	keine	weiteren	Maßnahmen	ergreifen	und	das	Risiko	bleibt	über	dem	Wert	30,	ist	die	angeordnete	Alleinarbeit	verboten.	Produktempfehlung	Noch	mehr	hilfreiche	Informationen	rund	um	Arbeitsschutz	und	Arbeitssicherheit	liefert	unser	„Sicherheitshandbuch	Arbeitsschutz“.
Es	behandelt	alle	wichtigen	Bereiche	des	Arbeitsschutzes:	von	der	Arbeitsschutzorganisation	und	Unterweisung	über	Gefahrstoffe	und	Erste	Hilfe	bis	zum	Brandschutz.	Damit	haben	Arbeitgeber	und	Sicherheitsverantwortliche	alle	wichtigen	Vorgaben	immer	griffbereit.	Jetzt	informieren!	Quellen:	DGUV	Regel	100-001,	DGUV	Regel	112-139,
„Dokumentenmappe	Mutterschutz	und	Elternzeit“	Fachartikel	jetzt	herunterladenMehr	zu	den	Themen:	Gefährdungsbeurteilung	20.10.2021	|	FMC	–	Online-Redaktion,	Forum	Verlag	Herkert	GmbHFachartikel	jetzt	herunterladen	©	Charlie's	–	stock.adobe.com	Bei	der	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	müssen	Kommunen	sowie	Auftraggeber	zahlreiche
Gesetze	und	Richtlinien	beachten.	Auch	Nachhaltigkeitskriterien	sind	wichtiger	Bestandteil	des	Vergaberechts,	die	auf	unterschiedliche	Weise	in	die	strategische	Beschaffung	einfließen.	Doch	was	bedeutet	nachhaltige	Beschaffung	für	die	öffentliche	Hand?	Welchen	Einfluss	haben	Nachhaltigkeitskriterien	auf	das	Vergabeverfahren?
Inhaltsverzeichnis	Nachhaltigkeitskriterien	in	der	öffentlichen	Auftragsvergabe	Die	Anwendung	der	Nachhaltigkeitskriterien	bei	der	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	wird	auch	als	strategische	Beschaffung	bezeichnet.	Dabei	nehmen	Kommunen	und	öffentliche	Verwaltungen	eine	Vorbildfunktion	für	nachhaltige	Beschaffung	ein.	Sie	können
entsprechende	Vorgaben	bereits	in	der	Ausschreibung	integrieren.	Schwellenwerte	für	die	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	Auf	welche	Art	beschafft	wird,	hängt	vom	finanziellen	Rahmen	des	Auftrags	ab.	Denn	grundsätzlich	wird	bei	der	öffentlichen	Auftragsvergabe	in	Deutschland	nach	sogenannten	Schwellenwerten	unterschieden:	Werden	diese	beim
Auftragswert	überschritten,	muss	die	Auftragsausschreibung	EU-weit	erfolgen.	Bei	Werten	unterhalb	der	EU-Schwellenwerte	erfolgt	die	Vergabe	innerstaatlich.	Die	Schwellenwerte	werden	alle	zwei	Jahre	neu	festgelegt,	das	nächstes	Mal	gelten	ab	dem	01.01.2022	geänderte	Werte.	Näheres	hierzu	enthält	der	Beitrag	„Schwellenwerte:	Vergabe	nach
EU-Schwellenwerten	ab	2022“.	Arten	von	Kriterien	für	nachhaltige	Beschaffung	In	beiden	Fällen	der	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	(nach	Bundes-	und	EU-Recht)	sind	Nachhaltigkeitskriterien	bindend.	Relevante	Entscheidungskriterien	können	sein:	Ökologisch	Sozial	(siehe	dazu	unten)	Innovativ	Qualitativ	Aus	EU-Recht	in	nationales	Recht	übertragen
Zunächst	spielten	die	Nachhaltigkeitskriterien	nur	bei	der	Anwendung	des	EU-Vergaberechts	und	erst	seit	dem	Jahr	1999	eine	Rolle.	Später	wurde	die	Rechtsgrundlage	in	das	Gesetz	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	(GWB)	umgesetzt.	Die	EU-Richtlinie	2004/18/EG	führte	zur	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	erstmals	Umwelteigenschaften	auf.
Begründet	wurde	dies	mit	der	Rolle,	die	öffentliche	Auftraggeber	einnehmen	im	Hinblick	auf	Umweltschutz,	Förderung	nachhaltiger	Entwicklung,	Preis-Leistungs-Verhältnis.	Im	Jahr	2014	wurden	diese	Vorgaben	durch	die	Richtlinie	2014/24/EU	abgelöst	bzw.	erneuert.	Die	aktuell	konsolidierte	Fassung		wurde	mit	dem	Herausgabedatum	01.01.2020
überarbeitet.	Kriterien	auf	Nachhaltigkeit	in	der	Beschaffung	abstimmen	Zum	einen	sind	alle	relevanten	Aspekte	der	Wirtschaftlichkeit	bei	der	Ausschreibung	und	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	zu	berücksichtigen.	Zum	anderen	sind	geeignete	Kriterien	nachhaltiger	Beschaffung	einzubeziehen.	Das	geschieht	z.	B.	über	Eignungskriterien	oder
Mindestanforderungen.	Daher	müssen	Kommunen	und	Auftraggeber	folgende	Aspekte	beachten:	Die	gewünschten	Kriterien	sind	mit	Nachweismöglichkeiten	im	Voraus	zu	definieren.	Sie	müssen	außerdem	im	Zusammenhang	mit	dem	Beschaffungsgegenstand	stehen.	Die	Nachhaltigkeitskriterien	sind	in	die	Ausschreibung	selbst	zu	integrieren.	Die
jeweiligen	Nachhaltigkeitsaspekte	sind	im	Vergabeverfahren	angemessen	einzubeziehen.	Anforderungen	in	den	Ausschreibungen	gewährleisten	eine	nachhaltige	Beschaffung	Die	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	für	Gebäude	folgt	der	Vertragsordnung	für	Bauleistungen	(VOB).	Im	Sinne	der	nachhaltigen	Beschaffung	bieten	sich	unterschiedliche
Möglichkeiten	im	neuen	Vergaberecht,	die	Einhaltung	von	Nachhaltigkeitskriterien	sicherzustellen.Bild:	©	Wasan	–	stock.adobe.com	Bei	der	öffentlichen	Ausschreibung	ist	u.	a.	die	Vergabeverordnung	(VgV)	zu	berücksichtigen.	Diese	gilt	bundesweit	und	ist	für	die	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	im	Oberschwellenbereich	anzuwenden.	Bleibt	die
finanziellen	Aufwände	unterhalb	der	im	GWB	definierten	Schwellenwerte,	so	greift	je	nach	Bundesland	Nach	diesen	Regelungen	haben	Kommunen	verschiedene	Möglichkeiten,	die	Anforderungen	in	der	strategischen	Beschaffung	zu	präzisieren,	z.	B.	für	Aufträge	im	öffentlichen	Einkauf.	Diese	verschiedenen	Bestandteile	sind	unterschiedlich
gewichtet.	Je	nach	Formulierung	ermöglichen	sie	Vergleich	und	Bewertung	von	ausgewählten	Unternehmen	und	ihrer	Angebote.	Eignungskriterien	Bei	den	Eignungskriterien	geht	es	um	die	berufliche	und	technische	Leistungsfähigkeit	aufseiten	des	Anbieters.	Im	Sinne	der	nachhaltigen	Beschaffung	können	folgende	Aspekte	eine	Rolle	spielen:
Betrieblicher	Umweltschutz	Nachhaltige	Umweltverträglichkeit	von	Produkten	und	Prozessen	Entsprechende	Nachweise	des	Anbieters,	z.	B.	mithilfe	von	Zertifizierungen	Mindestanforderungen	in	der	Leistungsbeschreibung	Die	Mindestanforderungen	in	der	Leistungsbeschreibung	bieten	besonders	viele	Möglichkeiten	im	Hinblick	auf	Kriterien
nachhaltiger	Beschaffung.	Kommunen	können	entsprechende	Anforderungen	integrieren,	sofern	diese	im	Verhältnis	stehen	zu:	Auftragsgegenstand	Wert	des	Auftrags	Beschaffungsziele	Möglichkeiten	des	Nachweises	Gesetzliche	Grundlage	für	eine	entsprechende	Verhältnismäßigkeit	bilden	die	Grundsätze	der	Vergabe	nach	§	97	GWB.
Zuschlagskriterien	Zuschlagskriterien	ermöglichen	einen	messbaren	Vergleich	von	Angeboten,	etwa	anhand	eines	Punktesystems.	Damit	lassen	sich	die	Anforderungen	und	weitere	Punkte	abwägen,	wenn	ein	Angebot	die	vorgegebenen	Nachhaltigkeitskriterien	nicht	im	gleichen	Maße	erfüllt.	Eine	Auswahl	relevanter	Zuschlagskriterien	zur	Vergabe
öffentlicher	Aufträge	sind:	Qualitative,	umweltbezogene	und	soziale	Kriterien	Kosten,	z.	B	anhand	des	Lebenszyklus	einer	Leistung	nach	§	59	VgV	Leistungsniveau	der	Energieeffizienz	nach	§	67	VgV	Hier	sind	ggf.	Sonderregelungen	zu	berücksichtigen.	Ein	Beispiel	ist	etwa	die	nachhaltige	Beschaffung	von	Straßenfahrzeugen	durch	öffentliche
Institutionen,	etwa	für	den	kommunalen	Bauhof.	Ausführungsbedingungen	Öffentliche	Auftraggeber	können	in	den	Ausführungsbedingungen	verpflichtende	Kriterien	für	die	Umsetzung	festlegen.	Zusätzlich	zu	anderen	Anforderungen	wie	zum	Mindestlohn	können	relevante	Nachhaltigkeitskriterien	sein:	umweltbezogen	sozial	innovativ
beschäftigungspolitisch	Als	ein	Vorabnachweis	dient	i.	d.	R.	eine	Verpflichtungserklärung	zur	Einhaltung	der	Ausführungskriterien.	Die	Kommune	bzw.	der	Auftraggeber	muss	sie	jedoch	während	der	Ausführung	selbst	kontrollieren.	Nachhaltigkeit	im	deutschen	Vergaberecht	einfach	erklärt	Für	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	können
Auftraggeber	Nachhaltigkeitskriterien	definieren.	Sie	sind	wesentliche	Bestandteile	der	strategischen	Beschaffung.	Die	Kommunen	oder	Auftraggeber	müssen	die	Kriterien	in	einem	Konzept	erarbeiten.	Das	Konzept	sollte	folgende	Punkte	enthalten:	Definition	der	entsprechenden	Aspekte	Abgestimmte	Inhalte	auf	interne	Vorgaben	und	weitere	Ziele
des	Auftraggebers	Zuweisung	der	Aspekte	der	Eignungsanforderungen,	Ausführungsbedingungen	oder	Eignungs-	bzw.	Zuschlagskriterien	Strategische	und	nachhaltige	Beschaffung:	Beispiele	Die	sozialen	Nachhaltigkeitskriterien	in	der	öffentlichen	Auftragsvergabe	konzentrieren	sich	auf	die	ausführenden	Mitarbeitenden.	Neben	der	gezielten
Schulung	sind	Gesundheitsschutz	und	Diversität	im	Rahmen	der	nachhaltigen	Beschaffung	besonders	wichtig.Bild:	©	anatoliy_gleb	–	stock.adobe.com	Im	Sinne	der	strategischen	Beschaffung	erfüllen	Nachhaltigkeitskriterien	nicht	nur	ethische	Entscheidungen	im	Vergaberecht.	Auch	wirtschaftliche	Motivationen	können	mit	nachhaltigen	Aspekten	der
strategischen	Beschaffung	übereinstimmen.	Ein	Beispiel	ist	das	Vermeiden	von	Sicherheitsrisiken	oder	unnötigen	Mehrkosten.	Soziale	Aspekte	in	der	nachhaltigen	Beschaffung	Im	Sinne	der	Nachhaltigkeitskriterien	bietet	es	sich	an,	soziale	Aspekte	in	den	Zuschlagskriterien	oder	Ausführungsbedingungen	anzuführen.	Gesetzlich	regelt	das	§	97	Abs.	3
GWB.	Relevante	Aspekte	sind	dabei:	Arbeitsbedingungen,	z.	B.	Maßnahmen	zum	Gesundheitsschutz	der	Mitarbeitenden	Integration	von	Angehörigen	sozial	schwacher	Personengruppen	Sorgfältige	Schulung	der	Arbeitskräfte	im	Hinblick	auf	erforderliche	Fähigkeiten	Geeignete	Nachweise	für	soziale	Aspekte	in	der	nachhaltigen	Beschaffung	sind:
Gütezeichen	→	Geeignetes	Tool:	„Gütezeichen-Finder“	des	Kompass	Nachhaltigkeit	Erklärungen	zur	Einhaltung	der	sozialen	Nachhaltigkeitskriterien	Nachhaltigkeitskriterien	für	Anlagen	zur	Außenbeleuchtung	Für	Beleuchtungen	im	öffentlichen	Außenbereich	gelten	verschiedene	Vorgaben	und	Normen.	Zentral	sind	die	Beleuchtungsklassen	nach
DIN	EN	13201-2.	Ziel	ist	die	optimale	Kombination	aus	Energieeffizienz	und	Bedingungserfüllung.	Um	dieses	Ziel	zu	erreichen,	sollten	die	Anlagen	eine	möglichst	niedrigen	Beleuchtungsklasse	aufweisen	und	die	Anforderungen	durch	die	jeweilige	Beleuchtungssituation	erfüllen.	Entsprechende	Nachweise	liefern	u.	a.	technische	Zertifizierungen.
Öffentliche	Auftragsvergabe	in	Deutschland	rechtssicher	umsetzen	Die	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	folgt	in	Deutschland	und	der	EU	klaren	Vorschriften.	Doch	insbesondere	Kommunen	und	öffentliche	Verwaltungen	stehen	in	der	Verantwortung,	ihre	Möglichkeiten	einer	nachhaltigen	Beschaffung	nutzen.	Verantwortliche	benötigen	aktuelle
Referenzwerke	und	klare	Handlungsempfehlungen,	sodass	sie	den	Überblick	über	die	verschiedenen	Vorgaben	und	Richtlinien	behalten,	zusätzliche,	für	ihren	Bereich	spezifische	Anforderungen	genau	erfüllen	sowie	wirtschaftliche	und	Nachhaltigkeitskriterien	sinnvoll	verbinden	können.	Alle	wichtigen	Grundlagen	vereint	das	Handbuch	„Das	neue
Vergaberecht“.	Darin	enthalten	sind	alle	aktuelle	Vorschriften	für	Ausschreibung,	Angebot	und	Vergabe	bei	öffentlichen	Aufträgen.	Damit	haben	erhalten	Auftraggeber	und	Kommunen:	Praxisorientierte	Kommentierungen	zu	vergaberechtlichen	Regelungen	Schritt-für-Schritt-Anleitungen	für	das	Vergabeverfahren	Eine	Sammlung	relevanter	Gesetze
und	Verordnungen	Einen	Sonderfall	in	der	öffentlichen	Beschaffung	stellen	Bauhöfe	dar.	Dort	sind	spezielle	Zusatzregelungen	und	Ausnahmen	zu	beachten.	Mit	dem	Buch	„Vergaberecht	für	kommunale	Bauhöfe“	behalten	Bauhof-Verantwortliche	den	Überblick	über	alle	wichtigen	Vorgaben.	Hierfür	beinhaltet	das	Buch:	Alle	relevanten	rechtlichen
Bestimmungen	für	die	Beschaffung	im	kommunalen	Bereich	Spezifischen	Anforderungen	an	die	Geräte	und	Leistungen	des	Bauhofs	Praxisnahen	Erläuterungen	zu	Leistungsverzeichnissen	Es	wird	immer	wichtiger,	dass	Verantwortliche	in	der	strategischen	Beschaffung	alle	relevanten	Nachhaltigkeitskriterien	einhalten.	Quellen:	„Vergaberecht	für
kommunale	Bauhöfe“,	„Das	neue	Vergaberecht“	Fachartikel	jetzt	herunterladenMehr	zu	den	Themen:	Beschaffung	Vergabe	16.05.2024	|	Online-Redaktion,	Forum	Verlag	Herkert	GmbHFachartikel	jetzt	herunterladen	©	Petair	–	stock.adobe.com	Die	Gewährleistung	der	Verkehrssicherheit	gehört	zu	den	wichtigsten	Aufgaben	von	kommunalen
Bauhöfen.	Im	Winter	heißt	es	also,	Straßen	von	Schnee,	Eis	und	Glätte	befreien.	Doch	nicht	alle	Straßen	und	Wege	sind	von	der	Räum-	und	Streupflicht	des	Bauhofs	betroffen.	Außerdem	stellt	sich	regelmäßig	die	Frage,	wer	in	einem	Haftungsfall	der	Verantwortliche	ist	–	die	Kommune	oder	der	Bauhofleiter?	Inhaltsverzeichnis		Räum-	und
Streupflicht	–	Definition		Mit	der	„Räum-	und	Streupflicht“	einer	Gemeinde	bzw.	eines	kommunalen	Bauhofs	wird	die	Verkehrssicherungspflicht	bei	Schnee	und	Glätte	auf	Straßen	und	Gehwegen	bezeichnet.	Sie	dient	der	Vermeidung	von	Unfällen.				Wie	weit	greift	die	Räum-	und	Streupflicht	des	Bauhofs?			Die	winterdienstlichen	Pflichten	von
kommunalen	Bauhöfen	sind	in	den	Straßengesetzen	der	einzelnen	Bundesländer	und	der	von	der	Rechtsprechung	entwickelten	Verkehrssicherungspflichten	geregelt.	So	hat	laut	Bundesgerichtshof	(BGH)	jeder,	der	einen	Verkehr	eröffnet	oder	zulässt,	dafür	zu	sorgen,	dass	die	Verkehrsteilnehmer	nicht	zu	Schaden	kommen,	d.	h.,	er	muss	zumutbare
Vorkehrungen	treffen,	um	die	aus	einer	Gefahrenquelle	resultierenden	Schäden	zu	verhindern	(BGH,	VersR	1985,	568).		Weil	es	jedoch	unverhältnismäßig	ist,	von	einer	Kommune	zu	verlangen,	dass	sie	jeden	Einwohner	vor	jedem	Schaden	bewahren	kann,	schränken	Gesetze	und	Rechtsprechung	die	Verkehrssicherungspflicht	auf	das	Zumutbare	ein.
Das	heißt:		Es	wird	die	Leistungsfähigkeit	der	Kommunen	und	Landkreise	berücksichtigt.		Die	Verkehrssicherungspflicht	des	Bauhofs	tritt	erst	dann	ein,	wenn	der	Verkehrsteilnehmer	nicht	mehr	selbst	in	der	Lage	ist,	die	Situation	trotz	besonderer	Sorgfalt	zu	beherrschen.		Die	Räum-	und	Streupflicht	unterliegt	zudem	räumlichen	und	zeitlichen
Einschränkungen	sowie	der	Unterscheidung	zwischen	Fahrverkehr	und	Personenverkehr	innerhalb	und	außerhalb	der	Ortschaft.				Hinweis:	Kommunen	sind	berechtigt,	ihre	Räum-	und	Streupflicht	ganz	oder	teilweise	vertraglich	auf	private	Unternehmen	zu	übertragen.	Weil	sie	dabei	besonders	sorgfältig	vorgehen	sollten,	zeigt	entsprechende
Fachliteratur,	was	sie	beachten	müssen.		Winterdienst	auf	Straßen	innerhalb	und	außerhalb	von	Ortschaften		Fahrverkehr	innerorts	–	Wo	und	wann	muss	der	Bauhof	Eis	und	Schnee	räumen?	Laut	Bundesgerichtshof	ist	der	Bauhof	nur	verpflichtet,	Fahrbahnen	der	öffentlichen	Straßen	innerhalb	geschlossener	Ortslagen	lediglich	an	verkehrswichtigen
und	gleichzeitig	gefährlichen	Stellen	bei	Schnee	und	Eisglätte	zu	räumen	und	zu	streuen.		Was	heißt	das	nun?	Was	bedeutet	„geschlossene	Ortslage“,	„verkehrswichtig“	und	wie	wird	in	diesem	Kontext	„gefährlich“	definiert?		„geschlossene	Ortslage“	Unter	einer	geschlossenen	Ortslage	wird	ein	Teil	des	Gemeindegebiets	verstanden,	der
zusammenhängend	gebaut	ist.	Der	Bauhof	ist	also	nur	verpflichtet,	den	Ort	selbst	und	einzelne	Ortsteile	winterdienstlich	zu	bedienen,	nicht	aber	das	gesamte	Gebiet	innerhalb	der	Gemeindegrenzen.		„verkehrswichtig“			Eine	Straße	gilt	dann	als	verkehrswichtig,	wenn	sie	im	Verhältnis	zu	allen	anderen	Straßen	in	der	Gemeinde	den	meisten	Verkehr
trägt,	und	zwar	dauernd.	Eine	erhöhte	Verkehrsbelastung	zu	Spitzenzeiten	(„rush	hour“)	reicht	nicht	aus,	um	eine	Räum-	und	Streupflicht	zu	begründen.			Welche	Straßen	konkret	betroffen	sind,	muss	jede	Gemeinde	selbst	festlegen.	Einzige	Ausnahme	sind	klassifizierte	Straßen.	Sie	werden	unabhängig	vom	Verkehrsaufkommen	immer	geräumt	und
gestreut.		„gefährlich“	Schneeglätte	allein	macht	eine	Straße	nicht	gefährlich.	Gefährlich	wird	es	laut	BGH	erst	in	scharfen,	unübersichtlichen	oder	sonst	schwierig	zu	durchfahrenden	Kurven,	starken	Gefällstrecken,	unübersichtlichen	Kreuzungen	und	Straßeneinmündungen	etc.	–	also	an	Stellen,	an	denen	Autofahrer	erfahrungsgemäß	bremsen,
ausweichen	oder	sonst	ihre	Fahrtrichtung	oder	Geschwindigkeit	ändern	müssen.		Als	Grundregel	kann	gelten,	dass	die	Gefahr	unvermutet	auftreten	und	selbst	mit	einer	vorausschauenden	Fahrweise	nicht	verhindert	werden	kann.		Wichtiger	Hinweis:	Die	Räum-	und	Streupflicht	des	Bauhofs	greift	erst,	wenn	die	Kriterien	„verkehrswichtig“	und
„gefährlich“	gleichzeitig	auftreten.	Dies	ist	auch	Voraussetzung	für	die	Haftung	der	Kommune.		Radverkehr	innerorts		Für	reine	Radwege	gelten	dieselben	Grundsätze.	Lediglich	bei	gemeinsamen	Geh-	und	Radwegen	profitieren	die	Radfahrer	vom	Schutz	des	Fußgängers,	denn	diese	sind	im	Sinne	der	Verkehrssicherungspflicht	als	Gehweg	zu
behandeln.		Fahrverkehr	außerorts	–	Hier	müssen	Autofahrer	besonders	aufpassen			Außerhalb	einer	Ortschaft	gilt	die	Räum-	und	Streupflicht	des	Bauhofs	nur	auf	Straßen,	die	verkehrswichtig	und	gleichzeitig	besonders	gefährlich	sind.	Als	besonders	gefährlich	sind	Straßen	einzustufen,	auf	denen	die	Bildung	von	Glatteis	aufgrund	von	Anlage	oder
Zustand	der	Straße	begünstigt	oder	seine	Wirkung	erhöht	wird.	Weil	sich	Autofahrer	trotz	sorgfältiger	Fahrweise	auf	solche	Gegebenheiten	nicht	einstellen	bzw.	diese	nicht	rechtzeitig	erkennen	können,	gelten	solche	Stellen	als	besonders	gefährlich.		Wann	muss	die	Kommune	den	Winterdienst	für	den	Fahrverkehr	erbringen?		Der	kommunale	Bauhof
muss	den	Winterdienst	üblicherweise	zwischen	07.00	und	20.00	Uhr	erbringen.	Die	Räum-	und	Streupflicht	beginnt	also	vor	Beginn	des	üblichen	Tagesverkehrs,	hält	den	Tag	über	an	und	endet,	wenn	der	Tagesverkehr	zurückgeht.	Eine	Abweichung	von	dieser	Regelung	kann	abhängig	von	den	örtlichen	Verhältnissen	in	besonderen	Fällen	gelten.	An
Wochenenden	und	Feiertagen	beginnt	die	winterdienstliche	Verpflichtung	der	Kommune	um	08.00	Uhr.		Dass	der	Bauhof	eine	vorbeugende	Räum-	und	Streupflicht	hat,	ist	allerdings	ein	Irrglaube.	Auch	ist	die	öffentliche	Körperschaft	nicht	verpflichtet,	Großveranstaltungen,	die	nachts	enden,	durch	den	Winterdienst	zu	schützen.	Das	ist	Aufgabe	der
Polizei.		Räum-	und	Streupflicht	auf	Gehwegen	inner-	und	außerorts		Innerhalb	von	Ortschaften		Für	Fußgänger	sind	die	Anforderungen	an	den	Winterdienst	höher	als	für	den	Fahrverkehr.	Der	Umfang	der	Räum-	und	Streupflicht	richtet	sich	dabei	nach	den	Umständen	des	Einzelfalls.	Zu	berücksichtigen	sind	insbesondere	die	Gefährlichkeit	des
Verkehrswegs,		Art	und	Wichtigkeit	des	Gehwegs,	Stärke	des	Verkehrs	und		Zumutbarkeit	der	einzelnen	Maßnahmen.		Der	Bauhof	muss	also	auf	den	„wichtigen“	Gehwegen	innerhalb	einer	Gemeinde	räumen	und	streuen.	Weil	dies	gerade	in	großen	Kommunen	dem	kommunalen	Winterdienst	nicht	zugemutet	werden	kann,	werden	sie	in	den



jeweiligen	Straßengesetzen	ermächtigt,	die	Räum-	und	Streupflicht	auf	die	Anlieger	umzulegen.	Dies	ist	in	der	gemeindlichen	Verordnung	oder	Satzung	festzulegen.	Hinweis:	Auch	wenn	die	Räum-	und	Streupflicht	auf	den	Anlieger	umgelegt	wird,	bleibt	ein	Teil	der	Verkehrssicherungspflicht	bei	der	Kommune,	die	die	ordentliche	Durchführung
überwachen	und	kontrollieren	muss.		Einen	Sonderfall	stellen	weiterhin	Gehwege	dar,	die	durch	Fahrzeuge	des	Bauhofs	oft	meterhoch	mit	Schnee	zugeräumt	werden.	Weil	der	Anlieger	meist	gar	nicht	die	Mittel	hat,	solche	Schneemassen	zu	entfernen,	muss	die	Gemeinde	sie	selbst	beseitigen.		Weiterhin	in	der	Hand	des	Bauhofs	bleibt	der
Winterdienst		auf	Fußgängerüberwegen,	soweit	sie	belebt	und	unentbehrlich	sind.		in	Fußgängerzonen,	wo	ein	angemessen	breiter	Streifen	im	Mittelteil	geräumt	und	gestreut	werden	muss.	auf	belebten	öffentlichen	Parkplätzen.	Wobei	nicht	der	gesamte	Parkplatz	von	Schnee	und	Eis	befreit	werden	muss,	sondern	nur	insoweit,	dass	jeder	Autofahrer
nach	wenigen	Metern	einen	gesicherten	Weg	erreicht.	Parkbuchten	sind	demnach	i.	d.	R.	winterdienstfrei.		auf	Friedhöfen	und	Parkanlagen,	wobei	ebenfalls	nur	der	Hauptweg	winterdienstlich	behandelt	werden	muss.		Außerhalb	der	Kommune	Außerhalb	der	geschlossenen	Ortslage	besteht	bezüglich	des	Personenverkehrs	für	den	Bauhof	keine
besondere	Räum-	und	Streupflicht.	Lediglich	belebte	und	gefährliche	Gehwege	(bis	zu	500	m),	die	Ortschaften	miteinander	verbinden,	sollten	geräumt	und	gestreut	werden.		Wann	müssen	Gehwege	geräumt	und	gestreut	werden?		Der	zeitliche	Umfang	ergibt	sich	aus	der	gemeindlichen	Verordnung	oder	Satzung,	in	der	geregelt	ist,	dass	Anlieger
Gehwege	räumen	und	streuen	müssen.	In	der	Regel	gilt	für	Gehwege	jedoch	derselbe	Zeitrahmen	wie	für	Fahrbahnen,	also	zwischen	07.00	und	20.00	Uhr.	Nachts	sind	die	Anlieger	nicht	verpflichtet,	ihrer	winterdienstlichen	Verpflichtung	nachzugehen.	Wer	haftet	im	Schadensfall	–	der	Bauhofleiter	oder	die	Kommune?	Zivilrechtlicher	Haftungsfall		Ist
eine	Straße	oder	ein	Gehweg	nicht	geräumt	worden	und	es	kommt	zum	Schadensfall,	haftet	immer	die	Kommune	und	nicht	der	Bauhofleiter	oder	seine	Mitarbeiter.	Dieses	Haftungsprivileg	für	den	Bauhof	ist	in	§	839	BGB	i.	V.	m.	geregelt.	Etwas	anderes	ist	es,	wenn	den	Bauhofmitarbeitern	grob	fahrlässiges	oder	vorsätzliches	Handeln	nachgewiesen
werden	kann.	Dann	haftet	nach	außen	weiterhin	die	Kommune,	jedoch	kann	sie	Regress	beim	Bauhofleiter	nehmen.		Strafrecht		Im	Gegensatz	zum	Zivilrecht	kennt	das	Strafrecht	nur	den	Täter,	also	eine	Einzelperson,	welcher	ein	pflichtwidriges	Verhalten	vorgeworfen	werden	kann.	Es	wird	also	diejenige	Person	angeklagt,	deren	Handeln	zum
Schadensfall	geführt	hat.	Öffentliche	Körperschaften	sind	nicht	deliktsfähig.	(juse)	Quellen:	„bauhofLeiter-PraxisSpezial:	Winterdienst	kompakt“	Fachartikel	jetzt	herunterladenMehr	zu	den	Themen:	Bauhof	Sicherheit	und	Ordnung	20.10.2017	|	JS	–	Online-Redaktion,	Forum	Verlag	Herkert	GmbHFachartikel	jetzt	herunterladen	KI-generiert	Wenn	sich
trotz	Schneeräumung	glatte	Stellen	auf	Gehwegen	bilden,	müssen	Hausmeister	sowie	Privatpersonen	auf	Streumittel	zurückgreifen,	um	die	glatten	Stellen	aufzutauen	oder	rutschfest	zu	machen.	Dabei	stehen	ihnen	mehrere	Mittel	zur	Verfügung,	die	sich	nach	Wirkung	und	Auswirkung	unterscheiden.	Streusalz	verursacht	Umweltprobleme	Die
meisten	Hausmeister	und	Privatpersonen	entscheiden	sich	für	das	Streusalz.	Es	ist	nicht	nur	billig,	sondern	auch	sehr	effektiv,	da	es	auch	bei	Minusgraden	die	Eisbildung	aufhalten	kann.	Drei	Salze	eignen	sich	besonders	gut	für	den	Winterdienst:		Natriumchlorid:	Wird	am	häufigsten	verwendet,	da	es	in	großen	natürlichen	Vorkommen	verfügbar	ist,
wenig	kostet,	gut	gelagert	und	leicht	ausgebracht	werden	kann.	Es	stoppt	die	Eisbildung	bis	zu	Temperaturen	von	-10°	C.		Calcium-	und	Magnesiumchlorid:	Diese	Salze	haben	zwar	eine	bessere	Wirksamkeit,	bei	etwa	-20°	C	versagt	aber	auch	deren	Wirkung.		Da	in	den	meisten	Gemeinden	Streusalz	auf	Gehwegen	verboten	ist,	sollten	Hausmeister	vor
der	Streuung	die	Satzungen,	Verordnungen	und	Gesetze	der	einzelnen	Kommunen	studieren.	Eine	bundesweite	Regelung	gibt	es	nicht.		Hinweis:	Mit	einer	vorbeugenden	Streuung	zum	richtigen	Zeitpunkt	können	je	nach	Witterungslage	und	Temperatur	30	bis	70	%	Salz	eingespart	werden.		Streusalz	schädigt	Pflanzen	und	Bauwerke		Das	Streuen	mit
Streusalz	wird	häufig	verboten,	weil	es	Umweltprobleme	verursacht.	Denn	gelangt	das	Streusalz	mit	verspritztem	Schnee	oder	Wasser	auf	Pflanzen,	kommt	es	zu	Kontaktschäden.	Versickert	es	im	Boden,	führt	es	über	Jahre	hinweg	zu	einem	überhöhten	Salzgehalt	im	Boden.	Wichtige	Nährstoffe,	die	die	Pflanzen	benötigen,	werden	dabei
ausgewaschen.	Aber	auch	Bauwerke,	insbesondere	Betonbauten,	leiden	unter	der	korrosiven	Wirkung	des	Streusalzes.		Kombination	von	Feucht-	und	Trockensalz		Um	die	Umwelt	zu	schonen,	greifen	viele	Gemeinden	mittlerweile	auf	eine	Kombination	aus	Feucht-	und	Trockensalz	zurück.	Durch	die	Mischung	wird	die	Auftauwirkung	bei	geringerer
Dosierung	erhöht.	Dies	erfordert	jedoch	den	Einsatz	besonderer	Streugeräte,	die	teurer	als	normale	Streugeräte	sind.		Splitt	stumpft	die	Oberfläche	ab	Abstumpfende	Streumittel	bieten	sich	als	Alternative	zu	Streusalzen	an.	Splitt	besitzt	eine	ausreichende	Festigkeit	und	Scharfkantigkeit,	um	die	Oberfläche	der	glatten	Stelle	abzustumpfen.	Denn	die
einzelnen	Körner	werden	in	die	Schicht	eingedrückt	und	bilden	so	eine	raue	Oberfläche.	Um	diese	Wirkung	zu	erreichen,	muss	jedoch	ausreichend	viel	Streumittel	verteilt	werden	(Richtwert	ist	150	g	pro	m2).		In	der	Menge	liegt	auch	einer	der	Nachteile	der	abstumpfenden	Streumittel:	Im	Vergleich	zum	Streusalz	muss	mehr	als	das	Zehn-	bis
Fünfzehnfache	gestreut	werden.	Aufgrund	der	geringen	Wirksamkeit	muss	öfter	nachgestreut	werden.	Splitt	muss	nach	dem	Auftauen	von	Eis	und	Schnee	zusammengefegt	und	entfernt	werden.	Für	den	Winterdienst	ist	die	Größe	und	Beschaffenheit	der	Splitt-Körner	entscheidend.	Empfehlenswert	ist	eine	Größe	zwischen	3	bis	5	mm.		Blähton	als
Streumittel	ist	teuer		Auch	ein	abstumpfendes	Mittel	ist	Blähton.	Dabei	handelt	es	sich	um	einen	Werk-	und	Baustoff,	der	aus	kalkarmem	Ton	gefertigt	wird.	Der	Vorteil	ist,	dass	sich	Blähton	nicht	auf	dem	Grund	von	Abwasserkanälen	absetzt,	sondern	auf	der	Wasseroberfläche	treibt.	Zudem	kann	das	zusammengekehrte	Restmaterial	als	Substrat	auf
Beeten	verteilt	werden.		Der	Nachteil:	Blähton	ist	fast	vier	Mal	so	teuer	wie	Splitt.		Sand	hat	nur	eine	geringe	Wirkung		Neben	Streusalz,	Splitt	und	Blähton	kommt	auch	gewöhnlicher	Sand	als	Streumittel	zum	Einsatz.	Sand	ist	in	großen	Mengen	günstig	zu	bekommen,	hat	keine	schädliche	Wirkung	und	kann	leicht	wieder	beseitigt	werden.	Leider
zeigt	Sand	nur	eine	geringe	Wirkung,	weil	er	zu	feinkörnig	ist.	Außerdem	wird	er	leicht	vom	Wind	weggetragen	und	verliert	seine	Wirkung	gänzlich,	sobald	Neuschnee	gefallen	ist.		Sofern	das	Streumittel	zwischenzeitlich	seine	Wirkung	verloren	hat,	sieht	der	Gesetzgeber	eine	Streuung	in	dreistündigem	Abstand	als	angemessen	an.	bauhofLeiter-
PraxisSpezial:	Winterdienst	kompakt	Wichtige	Informationen	rund	um	den	Winterdienst	für	den	Hausmeister	sind	in	der	Oktober-Ausgabe	der	Fachzeitschrift	"Der	Hausmeister"	enthalten.	Alle	Informationen	für	Bauhofleiter	bietet	das	Produkt	"bauhofLeiter-PraxisSpezial:	Winterdienst	kompakt".	Das	Werk	beinhaltet	alle	praxisnahen	Erläuterungen
zur	Organisation,	Durchführung	und	Dokumentation	des	Winterdienstes.		Quelle:	"Der	Hausmeister"	Fachartikel	jetzt	herunterladenMehr	zu	den	Themen:	Winterdienst	Gratis-Download	Gratis-Download	Zwischen	September	und	April	muss	mit	Schnee,	Glätte	und	winterlichen	Witterungen	gerechnet	werden.	Ein	Teil	des	Aufgabebereiches	des
Hausmeisters	ist	es	den	Überblick	über	alle	Maßnahmen	zu	behalten	und	für	die	Beseitigung	von	winterlichen	Gefahren	zu	sorgen.	Jetzt	kostenlos	herunterladen	und	informieren!	1.	Formular	ausfüllen	2.	E-Mail-Adresse	bestätigen	3.	Kostenloses	Dokument	erhalten	Ich	willige	ein,	dass	die	Forum	Verlag	Herkert	GmbH	(Mandichostraße	18,	86504
Merching)	meine	im	Rahmen	des	Downloads	angegebenen	Daten	für	regelmäßige	Werbemaßnahmen	über	die	entsprechenden	Kanäle	(z.B.	Post,	E-Mail,	Telefon)	nutzt.	Mit	dem	Download	stimme	ich	auch	dem	E-Mail-Tracking	zu	statistischen	Auswertungszwecken	(z.B.	Messung	der	Öffnungs-	und	Klickrate)	zu.	Meine	Einwilligungserklärung	kann	ich
jederzeit	ohne	Angabe	von	Gründen	widerrufen.	Weitere	Informationen	zur	Verarbeitung	der	personenbezogenen	Daten	dazu	und	das	Widerrufsrecht	erhalte	ich	unter	shop.forum-verlag.com/datenschutz.	Bitte	bestätigen	Sie	nun	Ihre	E-Mail-Adresse	über	den	Button	in	der	E-Mail.	Im	Anschluss	senden	wir	Ihnen	das	gewünschte	Dokument	zu.	Sollten
Sie	keine	E-Mail	erhalten	haben,	prüfen	Sie	bitte	Ihren	Spam-Ordner.	Um	Sie	noch	gezielter	beraten	zu	können,	füllen	Sie	bitte	auch	die	folgenden	Felder	aus.	Alle	Angaben	sind	freiwillig.	Ich	willige	ein,	dass	die	Forum	Verlag	Herkert	GmbH	(Mandichostraße	18,	86504	Merching)	meine	im	Rahmen	des	Downloads	angegebenen	Daten	für	regelmäßige
Werbemaßnahmen	über	die	entsprechenden	Kanäle	(z.B.	Post,	E-Mail,	Telefon)	nutzt.	Mit	dem	Download	stimme	ich	auch	dem	E-Mail-Tracking	zu	statistischen	Auswertungszwecken	(z.B.	Messung	der	Öffnungs-	und	Klickrate)	zu.	Meine	Einwilligungserklärung	kann	ich	jederzeit	ohne	Angabe	von	Gründen	widerrufen.	Weitere	Informationen	zur
Verarbeitung	der	personenbezogenen	Daten	dazu	und	das	Widerrufsrecht	erhalte	ich	unter	shop.forum-verlag.com/datenschutz.	Diese	helfen	uns,	unseren	Service	weiter	zu	verbessern.	Zum	Erhalt	des	gewünschten	Dokuments,	bitten	wir	Sie,	noch	Ihre	E-Mail-Adresse	über	den	Button	in	der	bereits	zugesandten	E-Mail	zu	bestätigen.	Fehler:	Ungültige
KategorieGratis-DownloadGratis-Download	Barrierefreie	LadesäulenJetzt	gratis	downloaden	und	informieren!
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